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E in Gespenst geht um in Eu-
ropa, um es mit Karl Marx 
bzw. Friedrich Engels zu for-
mulieren – doch diesmal ist 

es das Gespenst der Infl ation. Denn 
die Infl ation, die das Leben ohnehin 
Jahr für Jahr verteuert, beginnt sich 
nach zwei Jahren Pandemie in den 
Geldtaschen der Menschen deutlich 
bemerkbar zu machen. Der Teue-
rungsschub, den wir derzeit erleben, 
ist der größte seit 30 Jahren, allein im 
Dezember 2021 haben sich die Güter 
des täglichen Bedarfs um 4,3 % ver-
teuert. Und die Preislawine rollt wei-
ter, denn nicht nur die Mieten sind an 
die Infl ationsrate gebunden, sondern 
auch viele Gebühren und auch die 

Löhne. Durch das Phänomen 
der Kalten Progression führt 
die Infl ation lediglich dazu, 
dass zwar der Staat in Form 

des Finanzministers von 
höheren Löhnen pro-
fi tiert, nicht aber der 
Lohnbezieher bzw. 
die Lohnbezieherin. 

Das Leben wird 
teurer, netto bleibt 
trotz infl ationsbe-
dingter Lohnerhö-
hung – wenn über-
haupt – nicht viel 
mehr und gleich-
zeitig verlieren die 

Als größte Umverteilung von unten 
nach oben wird die Infl ation von 

Expertinnen und Experten bezeichnet 
und das ist sie auch: Das Problem 
daran ist, dass die Gesellschaft, die 
ohnehin durch Corona und Impfdiskus-
sion schwer belastet ist, weiter ausein-
anderdriftet. Die Infl ation kleinzureden 
oder als kurzfristiges Phänomen zu be-
zeichnen, ist falsch, die Teuerungswelle 
wird länger andauern, als uns lieb ist. 
Wir verzeichnen bereits den größten 
Teuerungsschub seit 30 Jahren, allein 
im Dezember haben sich die Güter des 
täglichen Bedarfs um 4,3 % verteuert, 
alles, was die Menschen brauchen – 
Grundnahrungsmittel, Energie, Woh-
nen – wird teurer. Und wir dürfen 
uns keinen Illusionen hingeben: 
Die starken Preisanstiege wer-
den nicht vorübergehend sein, 
sonst müssten die Preise 
heuer in demselben Maße 
sinken, wie sie 2021 
gestiegen sind. Das wird 
nicht der Fall sein, 
deswegen heißt 
es für alle 
politischen 
Entschei-
dungsträger: 
Aufstehen und 
den Menschen 
helfen!

Aufstehen und den 
Menschen helfen!

KOMMENTIERT Analyse. Ob Familienbeihilfe, Pfl egegeld oder Studienbeihilfe – in den letzten 20 Jahren 
wurden viele Sozialleistungen kaum erhöht, doch die Infl ation stieg. Dadurch verloren diese 
Leistungen massiv an Wert. Das muss ausgeglichen werden, fordert AK Präsident Zangerl.  

Infl ation frisst 
Sozialleistungen

Infl ation. Familien zählen infl ationsbedingt zu den Verlierern, auch bei den Sozialleistungen. Denn die Familienbeihilfe büßte seit dem Jahr 2000 um 30 Prozent an realem Wert ein.
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Pensionsaltervon Frauen steigt!Alle Infos auf Seite 13

Sozialleistungen massiv an Wert. So 
haben in den vergangenen 20 Jahren 
etwa so wichtige Leistungen wie 
Familienbeihilfe, Pfl egegeld oder 
Studienbeihilfe an realem Wert, das 
heißt an Kaufkraft, eingebüßt, wie 
das Momentum-Institut berechnet 
hat. 

Familien unter Druck. Beson-
ders drastisch ist diese Entwicklung 
bei der Familienbeihilfe, was sich 
gerade bei niedrigen Einkommen 
niederschlägt. Sie wird einkom-

mensunabhängig ausgezahlt und 
richtet sich vorwiegend nach dem 
Alter des Kindes und der Kinder-
zahl. So wurde die Familienbei-
hilfe zwischen 2003 und 2014 elf 
Jahre nicht erhöht, letztmalig dann 
2018. Trotz Erhöhung konnte der 
vorherige Kaufkraftverlust aber nie 
aufgeholt werden.* Stellt man die 
Erhöhungen seit dem Jahr 2000 der 
seither eingetretenen Infl ation ge-
genüber, ergibt sich ein reales Mi-
nus von 30 % – die Kaufkraft der 
Familienbeihilfe beträgt somit nur 

AK WARNT

Wie hoch müssten die Sozialleistungen sein, damit sich 
Bezieher dasselbe wie im Jahr 2000 leisten könnten?

114 Euro

215,63 Euro

165,40 Euro

715 Euro

Familienbeihilfe

Pfl egegeld

Studienbeihilfe

156,31 Euro (pro Monat)

Quelle: Momentum Institut; niedrigste Stufe bei Familienbeihilfe, Höchstsatz bei Studienbeihilfe

Höhe, wenn Kaufkraft 
gleich geblieben wäre

tatsächliche Höhe 2022

mehr 70 % ihres Werts von 2000. 
Berechnungen des Momentum-In-
stituts zeigen, dass für ein Einzel-
kind, das 2000 geboren wurde und 
im Zuge eines Studiums bis heute 
Familienbeihilfe erhält, rund 7.300 
Euro verlorengegangen sind.

An Kaufkraft massiv verloren ha-
ben auch die Studienbeihilfe bzw. 
das Pfl egegeld, bei dem der Wert-
verlust, den es in den letzten Jahr-
zehnten erfahren hat, weitergeführt 
wird. Laut Berechnungen ist auch 
die Kaufkraft dieser Leistung im 
Vergleich zu 2000 um rund 30 % 
zurückgegangen. „Der Wertverlust 
bei den Sozialleistungen muss end-
lich ausgeglichen werden, gerade 
angesichts der Teuerungswelle, die 
über das Land rollt“, fordert auch 
AK Präsident Erwin Zangerl die 
Politik zum Handeln auf. Ange-
sichts der hohen Lebenshaltungs-
kosten und der weiter steigenden 
Preise brauche es dringend Maß-
nahmen. „Wir laufen Gefahr, dass 

sich viele das Leben nicht mehr 
leisten können, gerade bei den 
Sozialleistungen muss die In-

fl ation ausgeglichen werden,“ so 
Zangerl.

*  Die Auswirkungen des Familienbonus 
Plus lassen sich derzeit noch nicht seriös 
abschätzen, der Corona-Kinderbonus vom 
Herbst 2020, ist hier nicht einkalkuliert.

898,70 Euro
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Covid-Fonds 
verlängert: Jetzt 
Hilfe beantragen!

Wie sich Popkultur 
auf unsere Arbeit 
auswirkt

Der Covid-Arbeitnehmer:innen-
Fonds von Land Tirol und AK 

Tirol soll die fi nanziellen Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf 
Arbeitnehmer:innen, Arbeitslose, 
Alleinerzieher:innen und deren Fami-
lien abfedern. „Gerade bei jenen, die 
wenig verdienen, ist eine pandemie-
bedingte Verringerung des Einkom-
mens existenzbedrohend. Hier müs-
sen wir gegensteuern, unter anderem 
mit dem Arbeitnehmer:innen-Fonds“, 
stellt AK Präsident Erwin Zangerl klar, 
der sich über die Verlängerung des 
Covid-Arbeitnehmer:innen-Fonds er-
freut zeigt. Mit der nun verlängerten 
Richtlinie können Anspruchsberech-
tigte einen Antrag für die Förder-
periode 8 stellen, die sich vom 1. 
Jänner bis zum 31. März 2022
erstreckt. Auch eine rückwirkende 
Antragstellung für frühere Perioden, 
für die Anspruchsberechtigten noch 
keine Unterstützung gewährt wurde, 
ist weiterhin möglich. Diese rück-
wirkenden Antragstellungen können 
ebenso bis 31. März 2022 einge-
bracht werden. Anträge sind beim 
Land Tirol zu stellen, wer dazu Fragen 
hat oder Hilfe benötigt, kann sich 
auch an den Unterstützungsfonds 
der AK Tirol wenden unter 0800/22 
55 22 – 1111.

ARBEIT IM FOKUS

Zeitreise. Mit ihrem neuen Magazin will die AK Tirol die Geschichte Tirols einem breiten 
Publikum nahebringen. Die ersten beiden Ausgaben beleuchten die Zeit vom Ende des Ersten 
Weltkriegs bis zum Anschluss an Hitlerdeutschland. Sie können kostenlos angefordert werden. 

WISO: Die Geschichte 
Tirols in Wort und Bild

E s war ein weiter und oft be-
schwerlicher Weg, den Tirol 
in den letzten 100 Jahren 
zurückgelegt hat. Mit dem 

Ende des Ersten Weltkriegs ging 
nicht nur die Ära der k. u. k. Mo-
narchie zu Ende, die Menschen 
hatten in den kommenden Jahren 
auch schwer an den Kriegsfol-
gen zu leiden. Ein Zeichen dafür, 
dass das neue Österreich als nicht 
überlebensfähig angesehen wurde, 
waren auch die Anschlussbestre-
bungen an Deutschland, die vor 
allem in regionale Abstimmungen 
wie in Salzburg oder Tirol gip-
felten. Wie schwer die wirtschaft-
lichen und sozialen Probleme in 
Tirol waren, zeigte sich auch im 
Abstimmungsergebnis vom April 
1921, bei dem 98,5 Prozent der 
Tirolerinnen und Tiroler für einen 
Anschluss stimmten. Vor diesem 
Hintergrund begann die Arbeit der 
Tiroler Arbeiterkammer am 1. Mai 
1921, damals noch in Räumlich-

Innsbruck in Farbe, 1938. Bereits kurz nach dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland wehten im März 1938 auch in Tirol die Hakenkreuzfahnen.

GUT ZU WISSEN
INFOS

WISO. Das Magazin der AK 
Tirol. Kostenlos anfordern!

keiten in der Innsbrucker Hofburg. 
Das 100-Jahr-Jubiläum der AK 
Tirol war schließlich auch Anlass, 
die „Wirtschafts- und sozialstatis-
tischen Informationen“ der AK Ti-
rol (kurz WISO) in ein klassisches 
Magazin umzuwandeln und einem 
breiten Publikum nahezubringen. 
Von den jährlich vier Ausgaben 
widmen sich zwei Hefte aktuellen 

Themen und zwei beschäftigen 
sich unter dem Titel „WISO Histo-
ry“ mit der Geschichte Tirols. 

Von 1918 bis 1938. Geht es 
in der ersten Ausgabe von WISO 
History unter dem Titel „Land im 
Umbruch“ um 

die Zeit von 1918 bis 1930, so be-
fasst sich die zweite History-Aus-
gabe mit dem dunkelsten Kapitel 
in der Geschichte unseres Landes: 
Mit der Zeit von 1930 bis zum 
Anschluss an Hitlerdeutschland 
im Jahr 1938.  Die 1930er Jahre 
waren eine Phase des fatalen Um-

bruchs, auch in Tirol. Es 
war eine Zeit des Elends, 

des aufkommenden Anti-
semitismus, des Endes der 
Arbeiterkammern und die 
Zeit, in der sich der Umbau 
Österreichs von der Repu-
blik zum NS-Staat vollzog. 

„Das Wissen um die Ge-
schichte unseres Landes ist 
wichtiger denn je, denn es ist 
eine entscheidende Grundlage 
für unser Handeln in der Ge-
genwart. Mit den neuen Maga-

zinen bauen wir unser ohnehin 
großes Bildungsangebot noch 
weiter aus“, so AK Präsident Er-
win Zangerl. 
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waren eine Phase des fatalen Um-

blik zum NS-Staat vollzog. 

schichte unseres Landes ist 
wichtiger denn je, denn es ist 
eine entscheidende Grundlage 
für unser Handeln in der Ge-
genwart. Mit den neuen Maga-

Umbruch“ um 

TIROL IN DEN 1930ER JAHREN: 
DER WEG IN DEN ABGRUND

WISO history. Das magazin für geschichte der AK Tirol

Jetzt kostenlos bestellen unter presse@ak-tirol.com

Von der Republik zum NS-Staat: Der Umbau Österreichs in den 1930er Jahren 
vollzog sich rasch. Auch Tirol war davon nicht ausgenommen. Lesen Sie von der 

Zeit der großen Depression bis zum Anschluss an Hitlerdeutschland 1938.

Die Magazine der AK Tirol behand-
len neben aktuellen Themen wie 

„Arbeit und Popmusik“ (Ausgabe 
2/21) oder „Die Welt der digitalen 
Kontrolle“ (Ausgabe 4/21) auch his-
torische Ereignisse mit Bezug zu Tirol. 
Alle Magazine können kostenlos über 
die Presseabteilung der AK Tirol unter 
presse@ak-tirol.com bezogen werden. Nutzen Sie auch gleich die Möglich-
keit eines kostenlosen WISO-Abos, damit Sie keine Ausgabe versäumen!

Die zweite Ausgabe der wirt-
schafts- und sozialstatis-

tischen Informationen der AK Tirol 
beschäftigt sich mit dem Thema 
Arbeit und Popkultur. Das WISO geht 
dabei der Frage nach, wie Arbeit 
Popkultur beeinfl usst und welche 
Auswirkungen dieser Einfl uss auf 
Arbeitende hat. Betrachtet werden 
dabei u. a. Popmusik und Compu-
terspiele. Im zweiten Teil werden die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf den Tiroler Arbeitsmarkt be-
leuchtet. Das WISO gibt es kostenlos 
unter 0800/22 55 22 − 1281 bzw. 
presse@ak-tirol.com
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TAZ: Herr Präsident, AMS-
Vorstand Kopf erwartet „sensa-
tionelle Prognosen“ für den Ar-
beitsmarkt, es soll das Jahr der 
Arbeitnehmer werden…
Zangerl: Wir haben in den letz-
ten beiden Jahren dermaßen viele 
hoffnungsvolle Prognosen ge-
hört, die letztlich ins Leere ge-
gangen sind, da fällt diese nicht 
mehr ins Gewicht. Nicht dass 
ich mir kein Jahr für die Arbeit-
nehmer wünschen würde, das 
wünsche ich mir jedes Jahr, aber 
ich wäre mit derart euphorischen 
Prophezeihungen vorsichtig.  
TAZ: Warum die Zweifel?
Zangerl: Im Prinzip reden wir 
seit mittlerweile Jahrzehnten 
über die gleichen Probleme. Wir 
haben immer davor gewarnt, dass 
die Arbeitsbedingungen stimmen 
müssen, die Arbeitszeiten, der 
Verdienst und dass natürlich die 
arbeitsrechtlichen Grundlagen 
eingehalten werden müssen. Hin-
zu kommt die oft fehlende Wert-
schätzung, die den Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern und 
deren Leistung entgegengebracht 
wird. Als Paradebeispiele mögen 
jetzt der Tourismus und die Pfl e-
ge dienen, wo wir einen Personal-
notstand haben, genau aus diesen 
Gründen. Hier geht es auch nicht 
um einen Facharbeitermangel, 
sondern um Rekrutierungspro-
bleme. Es gäbe genügend Perso-
nal bzw. an diesen Branchen Inte-
ressierte, allerdings nur, wenn die 
vorher genannten Parameter stim-
men. Ich gehe auch nicht davon 
aus, dass aufgrund der Krise etwa 
die Gehälter plötzlich dermaßen 
ansteigen, dass man wirklich von 
einem Jahr für die Arbeitnehmer 
sprechen kann.  
TAZ: Welche Probleme sehen 
Sie zusätzlich?
Zangerl: Das Hauptproblem ist, 
dass Verdienst und Lebensrea-
lität immer weiter auseinander-
driften. Die Löhne halten mit 
den Preisen überhaupt nicht mehr 
mit. Die Teuerungswelle und die 
hohe Infl ation lassen sich nicht 

wegdiskutieren und die Teue-
rung wird auch nicht so schnell 
verschwinden. Dazu müssten die 
Preise heuer ja im gleichen Maße 
sinken, wie sie 2021 gestiegen 
sind, und das wird mit Sicherheit 
nicht der Fall sein. Das heißt, al-
les wird noch teurer werden. Ein 
weiteres Problem dabei ist, dass 
etwa Mieten, viele Gebühren und 
natürlich die Löhne an die Infl a-
tionsrate gebunden sind. Zudem 
frisst die Infl ation wichtige Sozi-
alleistungen wie Familienbeihilfe 
oder Pfl egegeld, das ist Geld, das 
von den Empfängern dringend ge-
braucht wird. Deshalb müssen wir 
alle uns zur Verfügung stehenden 
Hebel in Bewegung setzen, um 
diese Teuerungswelle zu brechen, 
denn sonst werden Existenzen 
vernichtet. Wir befi nden uns da 
in einem Teufelskreis: Die Wirt-
schaft gibt die steigenden Preise, 
etwa bei Rohstoffen, an die Kon-
sumenten weiter, dann braucht es 
Lohn erhöhungen, damit die Kon-
sumenten wieder in die Wirtschaft 

inverstieren, sprich, sich etwas  
kaufen können. Diese Spirale 
kann uns nur nach unten ziehen.
TAZ: Wie lässt sich Ihrer An-
sicht nach hier gegensteuern?
Zangerl: Wir haben ja bereits im 
Herbst vor der Teuerungswelle 
gewarnt und unsere Vorschläge 
vorgelegt, etwa Energie-Preise 
und Gebühren einzufrieren, auch 
die aktuellen Mieten. Gerade im 
Wohnbereich wird die Situation 
ja immer prekärer, da immer mehr 
Menschen aufgrund der Pan-
demie in akute fi nanzielle Nöte 
geraten. Wir reden hier auch von 
Kurzarbeit oder unverschuldetem 
Jobverlust. Die ohnehin meist ho-
hen Mieten der Betroffenen sin-
ken aber nicht, weil jemand weni-
ger verdient, deshalb werden die 
Mietrückstände immer größer. 
Dies betrifft mittlerweile auch 
Besserverdiener. Damit geraten 
auch immer mehr Menschen in 
eine Schuldenspirale, aus der sie 
erst wieder herauskommen müs-
sen. Auf Basis unserer aktuellen 

Vorschläge arbeiten wir mit un-
seren Expertinnen und Experten 
jedenfalls an einem umfassenden 
Strategiepapier, das wir noch im 
Februar vorlegen werden. Gegen 
die Teuerung und die Folgen der 
Pandemie brauchen wir aber eine 
Offensive auf breiter Front. Ein-
zelaktionen bringen hier nichts 
mehr, ich erwarte mir hier dann 
auch die Unterstützung der politi-
schen Entscheidungsträger.
TAZ: Wo sehen Sie mögliche Lö-
sungsansätze?
Zangerl: Wir müssen endlich 
reagieren und dürfen der Krise 
nicht immer hinterherhinken. Es 
braucht Mut, auch den Mut, Geld 
in die Hand zu nehmen und das 
Geld auch richtig und gerecht 
anzuwenden. Denn Corona ist 
wie ein Pulverfass, auf dem nicht 
nur Tirol, sondern ganz Europa 
sitzt. Wir als AK werden unseren 
Beitrag leis ten und unsere Hand-
lungsempfehlungen ausweiten. 
Und dann braucht es Entschei-
dungen. 

Im Gespräch. „Wir müssen alle 
Hebel in Bewegung setzen, um die 

Teuerung im täglichen Leben zu 
stoppen“, sagt AK Präsident Erwin 
Zangerl. Er fordert einen Schulter-
schluss auf breiter Ebene, um den 

Menschen im Land zu helfen. 
Einzelaktionen würden verpuffen, 

jetzt brauche es ein  konkretes 
Konzept, das auch zügig umgesetzt 

wird: „Wir müssen endlich reagieren 
und dürfen der Krise nicht immer 

hinterherhinken“, so Zangerl.

Zangerl: „Teuerungswelle 
muss gestoppt werden!“

© AK Tirol/Friedle

Heizungstausch fair fördern!
Teure Umstellung. Die Abkehr von fossilen Heizsystemen trifft jene hart, die sich 
das Leben kaum leisten können. Die AK Tirol fordert angemessene Fördersätze.

G eht es ums Thema Kli-
maneutralität, dann ist 
das Heizen in den Plänen 
von EU, Bundesregierung 

und Land Tirol ein zentraler Punkt. 
Mit dem Ölkesseleinbauverbots-
gesetz sind in Österreich etwa das 
Aufstellen und der Einbau von 
Heizkesseln für Zentralheizungs-
anlagen mit fl üssigen oder festen 
fossilen Brennstoffen in neu er-
richteten Gebäuden unzulässig. 
Der verpfl ichtende Austausch von 
Heizölkesseln bis 2025, die älter 

als 25 Jahre sind, sowie das ge-
plante Verbot von Ölheizungen 
ab 2035 und von Gasthermen ab 
2040 sind derzeit noch politische 
Absichtserklärungen, könnten aber 
bald umgesetzt werden. Allein in 
Bezug auf Ölheizungen sind ös-
terreichweit knapp 650.000 Haus-
halte davon betroffen, tirolweit ca. 
80.000.

„Für viele Betroffene ist dies 
nicht zu fi nanzieren. Deshalb 
braucht es ausreichend fi nanzielle 
Unterstützung, gerade auch für die 

Einkommensschwächsten“, er-
klärt AK Präsident Erwin Zangerl.

Laut einer Musterrechnung der 
AK Wirtschaftsexperten kostet 
die Umrüstung eines Einfamili-
enhauses ohne thermische Sanie-
rung rund 27.000 Euro. Maximal 
17.250 Euro davon geben die der-
zeit verfügbaren Förderungen her, 
mindestens 14.000 Euro müssen 
die Betroffenen selbst tragen. Im 
krassen Gegensatz dazu steht das 
verfügbare Haushaltseinkommen 
(Zahlen 2020): Knapp 750.000 

Haushalte in Österreich verfügen 
jährlich über weniger als 25.500 
Euro netto an Haushaltseinkom-
men. Geld, das aber fürs tägliche 
Leben verplant ist. Daher fordert 
die AK Tirol das zuständige Minis-
aterium auf, die Tauschkosten für 
das unterste Viertel der Einkom-
mensbezieherinnen und Einkom-
mensbezieher sozial gestaffelt zu 
übernehmen. Bei Haushalten mit 
mittlerem Einkommen sollen die 
Kosten durch höhere Förderbeträ-
ge besser abgefedert werden.
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Viel Neues für Verbraucher Die Frage der 
Beweislast

In der Praxis extrem wichtig ist die 
Frage, wer den Gewährleistungs-

anspruch zu beweisen hat. Das VVG 
enthält eine für Verbraucher:innen 
sehr günstige Regelung, da bei Waren 
sowie bei einmalig oder mehrmals 
einmalig zur Verfügung gestellten 
digitalen Leistungen das Unterneh-
men die Beweislast trägt, wenn der 
Mangel innerhalb eines Jahres auftritt. 
Bei digitalen Leistungen, bei Waren 
mit digitalen Elementen und einer 
fortlaufenden Bereitstellung gilt dies 
während des vereinbarten Bereitstel-
lungszeitraums, mindestens aber für 
zwei Jahre. Für fortlaufende digitale 
Leistungen gilt dies für den gesamten 
Bereitstellungszeitraum. 

©  vegefox.com/stock.adobe.com

KONSUMENTENSCHUTZ

F ür Verträge, die ab 1.1.2022 
abgeschlossen werden, 
gelten teilweise neue Be-
stimmungen nach dem Ver-

brauchergewährleistungsgesetz 
(VGG), das eine EU-Richtlinie 
umsetzt. Für Verträge, die vom 
Anwendungsbereich nicht erfasst 
oder vor dem Stichtag abgeschlos-
sen wurden, kommen weiterhin 
die Bestimmungen des ABGB 
und KSchG zur Anwendung. Im 
Folgenden werden die wichtigsten 
Neuerungen vorgestellt.

Anwendungsbereich
Das VVG gilt für Verbraucherver-
träge über den Kauf von Waren 
(bewegliche körperliche Sachen, 
z. B. Kleidung) und digitale Leis-
tungen (z. B. Streamingdienst). 
Bei digitalen Leistungen kann 
dabei auch vereinbart sein, dass 
anstatt mit Geld mit personenbe-
zogenen Daten „bezahlt“ wird. 
Aufgrund dieses defi nierten An-
wendungsbereiches sind damit 

insbesondere Verträge unter Pri-
vaten, Werkverträge oder Verträge 
über unbewegliche Sachen (z. B. 
Grundstücke) ausgenommen. Wei-
tere Ausnahmen sind explizit im 
VVG angeführt und betreffen ins-
besondere den Kauf von lebenden 
Tieren, Finanz-, Gesundheits- und 
Glückspieldienstleistungen oder 
den Kauf im Rahmen der Zwangs-
vollstreckung.

Wesentliche Voraussetzungen
Als Gewährleistungsfall gilt 
grundsätzlich – wie bisher – ein 
Abweichen vom Vertragsinhalt. 
Darunter sind vertragliche Verein-
barungen sowie gewisse „Stan-
dardmerkmale“ zu verstehen (z. B. 
übliche Qualität oder Zubehör). 
Eine weitere Voraussetzung be-
steht darin, dass der Mangel zum 
Zeitpunkt der Übergabe der Ware 
bzw. der Bereitstellung einmaliger 
oder mehrmals einzelner digitaler
Leistungen bereits vorliegt. Be-
zieht sich der Vertrag auf eine fort-

laufende digitale Leistung (z. B. 
bei Streamingdienst), genügt es, 
wenn der Mangel während des Be-
reitstellungszeitraums auftritt.  

Aktualisierungspfl icht
Eine wichtige Neuerung besteht 
bei Waren mit digitalen Elementen 
(z. B. Smart-TV) und digitalen 
Leistungen (z. B. Streamingdienst) 
insofern, als das Unternehmen Up-
dates zur Verfügung stellen muss. 
Aber Achtung, wenn Verbraucher 
diese Updates nicht installieren, 
kann das gegebenenfalls zu einem 
Entfall der Haftung des Unterneh-
mens führen! 

Fristen
Für Waren sowie einmalig oder 
mehrmals einmalig zur Verfü-
gung gestellte digitale Leistungen 
beträgt die Gewährleistungsfrist 
2 Jahre ab Übergabe bzw. Bereit-
stellung. Für fortlaufende digitale 
Leistungen bei Waren mit digi-
talen Elementen (z. B. Smart-TV) 

gilt eine Frist von mindestens 
zwei Jahren ab Übergabe, bei ei-
ner länger als zweijährigen fort-
laufenden Bereitstellung besteht 
aber ein Anspruch während des 
gesamten Zeitraums. Gleiches gilt 
bei fortlaufend zur Verfügung ge-
stellten digitalen Leistungen (z. B. 
Streamingdienst). Beim Kauf von 
gebrauchten beweglichen Waren 
kann die Gewährleistungsfrist aus-
drücklich vertraglich auf ein Jahr 
verkürzt werden.

Gewährleistungsbehelfe
Primär kann man (nur) die Herstel-
lung des mangelfreien Zustands 
des Produkts durch Austausch oder 
Reparatur verlangen. Nur unter 
bestimmten Umständen kann al-
ternativ eine Preisminderung oder 
eine Vertragsaufhebung gefordert 
werden, insbesondere wenn Män-
gelbehebung nicht möglich ist, ein 
Verbesserungsversuch fehlschlägt, 
oder dieser mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten verbunden wäre.

Gut zu wissen. Mit Anfang 2022 gelten auch teilweise neue Bestimmungen nach dem 
Verbrauchergewährleistungsgesetz. Die AK Experten informieren, worauf zu achten ist.

Verbraucher aufgepasst: Seit 1.1.2022 gelten neue Bestimmungen, die auch Smart-TV oder Streamingdienste betreffen.  
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INFORMATIONEN
Weitere Informationen, Links sowie 
Musterbriefe zur Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen nach VVG, 
ABGB und KSchG fi nden Sie hier:

•  www.ak-tirol.com unter 
Gewährleistung

•  Gesetz unter https://www.ris.bka.
gv.at/GeltendeFassung/Bundes-
normen/20011654/VGG%2c%20
Fassung%20vom%2010.01.2022.pdf 

Gutschein: Geschenk mit Ablaufdatum?
Zu kurze Befristung unzulässig. Ob für Waren oder Dienstleistungen: Gutscheine sind das ganze Jahr 

über beliebte Geschenke. Allerdings sollte man schon beim Kauf auf die vorgesehene Einlöse-Frist achten!

L eider müssen wir immer 
wieder feststellen, dass Gut-
scheine mit einem kurzen, 
oft nur auf ein Jahr oder so-

gar noch kürzer befristeten Einlö-
sezeitraum ausgegeben werden“, 
berichten die Konsumenten-
schutzprofi s der AK Tirol. „Das 
ist im Regelfall nicht zulässig!“

Grundsätzlich gilt: Das Recht, 
mit einem Gutschein etwas aus 
dem Warensortiment zu bezie-
hen, erlischt erst nach 30 Jahren. 
Für eine kürzere Gültigkeitsdau-
er muss ein ausreichender sach-

licher Grund vorliegen. Je kürzer 
die Verfallsfrist sein soll, desto 
triftiger muss dieser Rechtferti-
gungsgrund sein.

So hat der Oberste Gerichtshof 
(OGH) etwa bei einem Über-
nachtungsgutschein eine einjäh-
rige Verfallsklausel als gröblich 
benachteiligend und somit als 
rechtsunwirksam erachtet. Auch 
eine Befristung bei Thermengut-
scheinen, die vorsah, dass die 
Gutscheine nach zwei Jahren ver-
fallen, wurde vom OGH als un-
wirksam erklärt: Denn wenn der 

Konsument nach Ablauf der Be-
fristung keine Möglichkeit mehr 
hat, den Gutschein einzulösen 
oder den Wert des Gutscheines 
zurückzubekommen, ist das aus-
stellende Unternehmen um den 
Gutscheinwert bereichert.

AK Tipps
• Schon beim Kauf darauf ach-

ten, dass die Frist nicht zu kurz 
bemessen ist. Möglichst auf un-
befristete Gutscheine bestehen, 
ein unbefristeter Gutschein gilt 
grundsätzlich 30 Jahre.

• Wenn Sie einen Gutschein mit 
kurzer Einlöse-Frist bekommen 
haben: Auf die Unzulässigkeit 
kurzer Befristungen hinweisen 
und auf Einlösung bestehen!

• Gutscheine nicht zu lange auf-
bewahren! Wenn etwa die be-
treffende Firma nicht mehr exis-
tiert, kann es passieren, dass 
der Gutscheinbesitzer durch die 
Finger schaut. Wird die Firma 
insolvent, müsste der Wert des 
Gutscheins als Forderung im 
Konkursverfahren angemeldet 
werden. Das wird sich vor allem 

bei kleineren Beträgen nicht 
lohnen. Denn die Anmeldung 
ist auch mit Kosten verbunden 
und im Konkursverfahren wird 
in der Regel nur ein kleiner Teil 
der Forderungshöhe ausbezahlt.

• Konsumenten haben grundsätz-
lich kein Anrecht darauf, den 
Geldwert des Gutscheins in bar 
ausbezahlt zu bekommen.

• Vorsicht auch bei Gutschein-
Plattformen im Internet! Prüfen 
Sie, wer der Aussteller des Gut-
scheins ist, Plattformen treten 
oft nur als Vermittler auf!
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AK warnt vor
Phishing

Der Schmäh ist nicht neu: Unter 
dem Vorwand, Wartungsarbeiten 

durchführen zu müssen, versuchen 
Kriminelle Zugriff auf den Computer 
zu erlangen. Damit soll eine Schad-
Software installiert werden, um an 
sensible Daten wie Passwörter oder 
Kontodaten zu gelangen, oder mit einer 
Computer-Sperre Geld zu fordern! Die 
AK Konsumentenschützer raten bei 
einem Anruf von einem angeblichen 
Microsoft-Mitarbeiter das Gespräch 
sofort zu beenden, keinesfalls persön-
liche Daten wie Passwörter am Telefon 
bekannt zu geben und die Polizei zu 
informieren. Bei Fragen wählen Sie die 
kostenlose AK Hotline unter 0800/22 
55 22 – 1818.

Vom Franken-LIBOR zum SARON
Banken. Neuerung bringt das heurige Jahr auch für Fremdwährungskreditnehmer: 

Der Schweizer Franken LIBOR-Zinssatz wird ab 2022 durch den SARON ersetzt.

VORSICHT

D er Schweizer Franken 
LIBOR (CHF LIBOR) 
diente bis Ende 2021 
viele Jahre lang als Refe-

renzzinssatz für kurzfristige Kre-
dite am Geldmarkt und war damit 
Grundlage für viele Finanzpro-
dukte.

Ab dem 1.1.2022 wurde der 
Schweizer Franken LIBOR je-
doch durch den Geldmarktzins-

satz SARON ersetzt. Der nun-
mehr anzuwendende SARON 
wird im Gegensatz zum LIBOR 
aus bereits abgeschlossenen 
Transaktionen und gehandelten 
Preisen ermittelt, was den Fi-
nanzmärkten einen besicherten 
Geldmarktzins liefern soll. 

Gesetzliche Grundlage für die 
Umstellung der Referenzzinssät-

ze ist die Durchführungsverord-
nung (EU) 2021/1847, welche 
festlegt, wie der Übergang von 
CHF LIBOR auf SARON berech-
nungstechnisch zu bewältigen ist. 
Bei Fremdwährungskrediten in 
Schweizer Franken ist nun wich-
tig, dass bei einer entsprechenden 
Anpassung des Fremdwährungs-
kreditvertrages infolge der Än-
derung des Basiszinssatzes die 

Vorgangsweise seitens 
der Bank gegenüber 
den Konsumentinnen 

und Konsumenten 

nachvollziehbar dargelegt wird 
und den Kreditnehmerinnen und 
Kreditnehmern keine Nachteile 
daraus entstehen.

Telefonie. Handyverträge sind für viele Nutzerinnen und Nutzer oft ein Buch mit sieben Siegeln. Das neue 
Jahr bringt diesbezüglich zahlreiche Änderungen, die Konsumenten kennen sollten: Vom längeren 

Kündigungsrecht über die kostenlose Rufnummernmitnahme bis hin zu einer verbesserten Informationspfl icht.

Handy & Co: Das ändert sich 2022

5

Längeres Kündigungsrecht

Bei (nicht ausschließlich begünstigenden) Vertragsän-
derungen (z. B. Preiserhöhungen) hat man statt wie 

bisher ein Monat drei Monate Zeit, den Vertrag zu kündigen 
(Sonderkündigungsrecht). Achtung: Wurde ein Vertrag mit 
(neuem) Handy abgeschlossen, sind mögliche Abschlags-
zahlungen zu beachten (siehe nächster Punkt)!

Abschlagszahlungen für Handys 
bei außerordentlicher Kündigung

Besteht vor Ablauf einer vereinbarten Mindestvertrags-
dauer ein außerordentliches Kündigungsrecht (Sonder-

kündigungsrechte), darf der Anbieter eine Abschlagszahlung 

verlangen, wenn man das Handy behalten möchte. Anbieter 
sind verpfl ichtet, die Höhe der Abschlagszahlung in Form 
einer Tabelle in den Vertrag aufzunehmen, ebenso hat der 
Gesetzgeber festgelegt, dass die Abschlagszahlung nicht 
höher sein darf als die noch ausstehenden monatlichen 
Entgelte bis zum Ende der Mindestvertragsdauer.

Wohnsitzwechsel/Umzug

Der Anbieter ist verpfl ichtet, bei Verträgen, die zumindest 
einen Internetzugangsdienst umfassen, die Leistung 

grundsätzlich auch am neuen Wohnort zu erbringen. Für 
den mit dem Umzug verbundenen Aufwand darf ein ange-
messenes Entgelt verlangt werden. Wird die Leistung am 
neuen Wohnsitz nicht angeboten, kann der Vertrag mit einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Ende eines Kalen-
dermonats gekündigt werden, auch wenn noch eine Min-

destvertragsbindung besteht (Sonderkündigungsrecht). 
Achtung: Auch hier sind mögliche Abschlagszahlungen zu 
beachten.

Kostenlose Rufnummernmitnahme

Für die Übertragung der Nummer zu einem anderen 
Anbieter darf kein Entgelt verlangt werden. Es kann somit 

die aufrechte Telefonnummer kostenfrei zu einem neuen 
Anbieter mitgenommen werden.

Bessere Übersichtlichkeit 
bei Vertragsabschluss 

Anbieter sind verpfl ichtet, kostenlos klare und leicht les-
bare Vertragszusammenfassungen mit den wichtigsten 

Informationen über den jeweiligen Vertrag (einzelne Preis-
bestandteile, Vertragslaufzeit, Kündigungsbedingungen oder 
auch Kontaktmöglichkeiten des Anbieters) zur Verfügung zu 
stellen.

Informationspfl icht über Ende 
einer Mindestvertragsdauer

Bei Verträgen mit einer Mindestvertragsdauer (oder einer 
automatischen Verlängerung) müssen Anbieter deutlich 

über das Ende der vertraglichen Bindung und 
über die Möglichkeiten der Vertragskündigung 
informieren. Die Information muss zeitnah vor 
dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die Kündigung 
spätestens erklärt werden muss.

Informationspfl icht über 
bessere Angebote

Anbieter müssen Endnutzer, in den Fällen 
einer automatischen Verlängerung nach 

einer Befristung, zumindest einmal jährlich über 
den anhand ihres Nutzungsverhaltens im vergange-

nen Jahr bestmöglichen Tarif in Bezug auf ihre Dienste 
informieren.

Bei Fragen und Problemen helfen die Konsumenten-
schützer der AK Tirol unter 0800/22 55 22 – 1818.

© lucky1984/stock.adobe.com

Ab dem 1.1.2022 wurde der 
Schweizer Franken LIBOR je-
doch durch den Geldmarktzins-

Gesetzliche Grundlage für die 
Umstellung der Referenzzinssät-

Anpassung des Fremdwährungs-
kreditvertrages infolge der Än-
derung des Basiszinssatzes die 

Vorgangsweise seitens 
der Bank gegenüber 
den Konsumentinnen 

und Konsumenten 

 AK KONSUMENTENSCHUTZ
Die AK Konsumentenschützer beraten
unter 0800/22 55 22 – 1818 oder 
via eMail an konsument@ak-tirol.com

© Gina Sanders/stock.adobe.com
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STEUERRECHT

STEUERAUSGLEICH
Steuer sparen 
leicht gemacht

Steuer auf 
Kryptowährungen

Angesichts der dramatischen 
Kursschwankungen stellen Inves-

titionen in Kryptowährungen trotz 
des hohen Risikos für immer mehr 
Menschen eine reizvolle Geldanlage 
dar. Die Besteuerung von Gewinnen 
aus Kryptowährungsverkäufen war 
bisher eine steuerliche Grauzone. 
Es gab lediglich Empfehlungen des 
Finanzministeriums, eine gesetzliche 
Grundlage zur Besteuerung fehlte 
jedoch gänzlich. Mit dem Steuer-
reformgesetz 2022 wurde nun 
gesetzlich verankert, dass realisierte 
Wertsteigerungen aus Kryptowäh-
rungen dem Steuersatz von 27,5 % 
unterliegen. Somit sind sowohl zins-
bringende Veranlagungen, als auch 
gewinnbringende Veräußerungen von 
Kryptowährungen steuerpfl ichtig und 
unterliegen wie Dividendenzahlungen 
oder Aktiengewinne der Kapitaler-
tragsteuer von 27,5 %.

Nur jeder zweite Steuerzahler holt 
sich sein hart verdientes Geld 

über die Arbeitnehmerveranlagung 
vom Finanzamt zurück. Auch wenn 
die Formulare auf den ersten Blick 
abschrecken, lohnt sich ein Steuer-
ausgleich und bringt im Schnitt mehr 
als 300 Euro. Das gilt vor allem für 
jene, die nicht das ganze Jahr über 
beschäftigt waren (Wiedereinstei-
gerinnen, Karenzierte, Ferialarbeiter, 
Schüler). Eine Anleitung zur Arbeit-
nehmerveranlagung für das Jahr 
2021 fi nden Sie in der AK Broschüre 
„Steuer sparen leicht gemacht“. 
Gleich bestellen unter 0800/22 55 
22 − 1466 oder herunterladen auf 
www.ak-tirol.com

A lle haben gespürt, dass 
das erste Coronajahr 2020 
ein Krisenjahr war. Aber 
nun gibt es endlich objek-

tive Zahlen der Statistik Austria 
dazu. Das Bruttoregionalprodukt, 
also die regionale Wirtschaftslei-
stung, brach 2020 in Tirol um 10 
% ein (Österreich - 6,7 %). Tirol 
war damit am stärksten von allen 
Bundesländern betroffen. Selbst 
am Höhepunkt der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2009 
war der Rückgang viel geringer 
(- 3,0 %).

Beherbergung und Gastrono-
mie wiesen das größte Minus auf. 
Die Bruttowertschöpfung ging 
hier um 38 % zurück. Andere 
Bundesländer brachen zwar noch 
heftiger ein (z. B. in Wien um 
54 %), aber in keinem anderen 
Bundesland spielt der Tourismus 
eine so große Rolle wie in Tirol. 
Denn der Rückgang des Touris-
mus erklärt mehr als die Hälfte 

des gesamten Tiroler Minus in 
der Bruttowertschöpfung. Auch 
mit dem Tourismus verbundene 
Wirtschaftsbereiche, wie etwa der 
Verkehrssektor (hierzu gehören 
die Seilbahnen) und der Wirt-
schaftsabschnitt „Kunst und Kul-
tur“, verzeichneten 2020 deut-
liche Rückgänge von 14 % bzw. 
von 18 %.

Der Produzierende Bereich 
hielt sich etwas besser. In Indus-
trie und Gewerbe ging die Brut-
towertschöpfung um knapp 8 % 
zurück, im Baubereich um „nur“ 
knapp 3 %. Leichte Zunahmen 
der Wirtschaftsleistung gab es in 
den Unternehmen der Informa-
tions- und Kommunikationstech-
nologie (+ 0,3 %), vor allem aber 
bei Banken und Versicherungen 
(+ 6,1 %).

Die wirtschaftliche Krise blieb 
natürlich nicht ohne Folgen auf 
dem Arbeitsmarkt. So ging die 
Zahl der Beschäftigungsverhält-

nisse in Tirol im 
Jahr 2020 um 
mehr als 3 % 

zurück – das wirkt prozentual we-
nig, stellte aber einen massiven 
Einbruch dar. Auch hier war Tirol 
wieder deutlich stärker betroffen 
als im österreichischen Durch-
schnitt (- 2 %). Insgesamt gingen 
2020 in Tirol 14.200 Beschäfti-
gungsverhältnisse verloren. Das 
größte Minus gab es, angesichts 
der ausgefallenen Saison im Win-
ter wenig überraschend, wieder 
im Bereich von Beherbergung 
und Gastronomie. Hier betrug 
der Rückgang 10.200 Beschäfti-
gungsverhältnisse. In dieser Bran-
che ging somit fast ein Fünftel 
aller Arbeitsplätze verloren. Auch 
in der Gesamtbetrachtung des Ti-
roler Arbeitsmarktes wird die Be-
deutung dieses Rückgangs deut-
lich: Fast drei Viertel aller Tiroler 
Beschäftigungsverluste entfi elen 
damit auf Beherbergung und Gas-
tronomie. Im Verkehrsbereich, zu 
dem auch die Seilbahnen gehören, 
gingen 6 % der Beschäftigungs-
verhältnisse verloren (- 1.500).  

Deutlich besser hielt sich der 
produzierende Bereich von In-

dustrie und Gewerbe. Dank des 
massiven Einsatzes des arbeits-
marktpolitischen Instruments der 
Kurzarbeit konnten die Beschäf-
tigungsverluste hier weitgehend 
vermieden werden. Bei einem 
Bestand an 58.400 Arbeitsplät-
zen in der Branche kam es zu 
einem Rückgang von 700 Be-
schäftigungsverhältnissen. Das 
entsprach einem Rückgang von 
knapp über 1 % und lag damit 
spürbar unterhalb des Tiroler 
Durchschnitts.

Bemerkenswert ist der Rück-
gang des Arbeitsvolumens, also 
der Gesamtzahl der geleisteten 
Arbeitsstunden während eines 
Jahres. Im Jahr 2020 lag das Tiro-
ler Arbeitsvolumen bei etwa 605 
Mio. Arbeitsstunden und damit 
um über 70 Mio. Stunden unter 
dem Jahreswert von 2019 (2019: 
676 Mio. Stunden). 2020 sank 
das Arbeitsvolumen zurück auf 
den Wert aus dem Jahr 2004, wo-
bei es aber in diesem Jahr um fast 
71.000 mehr Beschäftigte in Tirol 
gab als 2020.

Lehrabschluss. Corona hinterlässt seine Spuren, auch im Wirtschaftsbereich. So brach die 
regionale Wirtschaftsleistung 2020 in Tirol um zehn Prozent ein, Tirol war damit von allen 
Bundesländern am stärksten betroffen. Auch das Arbeitsvolumen ging drastisch zurück…

© Alphaspirit/stock.adobe.com

 Ein Krisenjahr 
in Zahlen

nisse in Tirol im 
Jahr 2020 um 
mehr als 3 % 

Gerechtigkeit 
lässt nicht nach.
Besonders in Krisenzeiten braucht es jemanden, der darauf

schaut, dass es gerecht zugeht. Jetzt geht es darum, Österreich 

neu zu starten und die Menschen, die täglich daran mitarbeiten, 

zu stärken. Für sie setzt sich die Arbeiterkammer mit aller Kraft ein. 

Vor der Krise, während der Krise und auch nach der Krise.

#FÜRIMMER

ak-tirol.com
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Die Überwachung am Arbeitsplatz – ein Problem, das 

mit zunehmender Digitalisierung auch den Arbeitsalltag 

vieler Menschen tangiert. Doch was dagegen tun?

DIE WELT DER 
DIGITALEN KONTROLLE

WISO. Das magazin der AK Tirol

Jetzt kostenlos bestellen unter presse@ak-tirol.com

Von der Zalando-Methode bis zu fi rmenübergreifenden Überwachungstools:  
Die Überwachung am Arbeitsplatz ist ein Problem, das mit zunehmender 

Digitalisierung den Arbeitsalltag vieler Menschen tangiert. Doch was dagegen tun? 

JETZT NEU!
Gleich kostenloses Exemplar sichern!

2020
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HINTERGRUND

Arbeitsklima Index 
als Mess-Sonde

K ein Zweifel, die Nachfrage 
nach Arbeitskräften hat in 
Tirol deutlich zugenom-
men. Die Zahl der offenen 

Stellen (lt. AMS) hat im Dezember 
2021 gegenüber  dem Vorkrisenni-
veau vom Dezember 2019 um fast 
zwei Drittel zugenommen (+ 61 % 
bzw. + 3.717 offene Stellen; 9.771 
offene Stellen insgesamt).
•  Nach Branchen: Mehr als ein 

Drittel (ca. 38 %, + 1.423 offene 
Stellen) der Gesamtzunahme 
an offenen Stellen betrifft den 
Tourismus (Beherbergung und 
Gastronomie): In der Branche 
allein betrachtet nahm die Zahl 
der offenen Stellen um 63 % zu. 
Im Dezember 2021 waren in Be-
herbergung und Gastronomie in 
Tirol 3.679 offene Stellen gemel-
det.

•  Im Handel stieg die Zahl der of-
fenen Stellen fast um die Hälfte 
(+ 48 % bzw. + 521 offene Stel-
len; 1.601 offene Stellen im Han-
del insgesamt).

•  Im Produzierenden Bereich
nahm die Zahl der offenen Stel-
len um 439 zu, womit sich die 
Zahl gegenüber dem Dez. 2019 
fast verdoppelte (+ 94 %; 907 
gemeldete offene Stellen in der 
Sachgütererzeugung insgesamt).

Zu beachten ist auch, dass ge-
schätzt nur rund 40 % aller tat-

sächlichen offenen Stellen auch 
dem AMS gemeldet werden. Die 
„Dunkelziffer“ der offenen Stel-

len in Tirol dürfte also noch-
mals deutlich höher liegen. Es 
ist auch keine Frage, dass der 
laufende Betrieb und die wirt-

schaftliche Entwicklung vieler Ti-
roler Unternehmen dadurch zum 
Teil massiv behindert werden. Es 
ist also im allgemeinen Interesse, 
die Situation zu verbessern.

Wichtig ist aber, die Ursachen 
genau unter die Lupe zu nehmen. 
Es muss eine Unterscheidung zwi-
schen einem tatsächlichen Fach-
kräftemangel und Rekrutierungs-
schwierigkeiten beim Finden von 
Arbeitskräften gemacht werden. 
In Tirol ist beides zu sehen.

Fachkräftemangel oder 
Rekrutierungsschwierigkeiten?
Beim Fachkräftemangel gibt es 
schlicht zu wenige Menschen mit 
den gefragten Qualifi kationen, 
um die Nachfrage (der Betriebe) 
befriedigen zu können, bei Rekru-
tierungsproblemen gibt es zwar 

genügend Menschen mit den not-
wendigen Qualifi kationen, aber 
aus diversen Gründen wollen sie 
die angebotene Arbeit nicht anneh-
men.

„Die AK weist seit Jahren darauf 
hin, dass Arbeitsbedingungen und 
Bezahlung stimmen müssen, da 
es sonst zu massiven Problemen 
kommt. Die Auswirkungen sehen 
wir nun etwa im Tourismus“, so 
Arbeiterkammer-Präsident Erwin 
Zangerl. Gerade hier sind die Re-
krutierungsschwierigkeiten en-
orm, wie auch der Fachkräfteradar 
zeigt: Mit Abstand am gesuchtes-
ten sind Köchinnen bzw. Köche 
(inkl. Küchenpersonal) gefolgt 
von Restaurantfachkräften. Da-
bei ist der Fachkräftemangel kein 
Tiroler Phänomen, sondern zieht 
sich quer durch Österreich. 

Die Antworten der Wirtschafts-
seite auf diese Situation waren 
bisher jedoch arbeitsmarkt- und 
sozialpolitisch fragwürdig: Ar-
beitskräfte aus immer weiter 
entfernten, immer ärmeren Län-
dern zu holen, wird das Problem 
ebensowenig lösen, wie immer 
mehr Druck auf Arbeitslose und 
Notstandshilfebezieher:innen aus-
zuüben. „Die Arbeitsbedingungen 
werden sich im überregionalen 
Wettbewerb weiter verbessern 
müssen, daran wird kein Weg vor-
beiführen“, so Zangerl. 

Fachkräfte-Radar. Der Strukturwandel in der Arbeitswelt 
schreitet voran und stellt Wirtschaft und Gesellschaft vor neue 

Herausforderungen. Eine davon ist der ständig steigende Mangel 
an Facharbeitern. Auch hier droht sich die Lage zu verschärfen…

Klima in Tirol am Tiefpunkt
Arbeitsklima-Index. Die jährliche Befragung der Beschäftigten fällt für das Jahr 2021 
bescheiden aus: Noch nie in der Geschichte des Index war der Optimismus so gering…  

Heimat bist 
du ohne

Fachkräfte…
© zhu difeng/stock.adobe.com

E r gilt als genaues Messin-
strument, wenn es darum 
geht, Veränderungen im 
Arbeitsleben festzustel-

len – der Arbeitsklima Index hält 
jährlich fest, wie es um die Situ-
ation und die Stimmung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer bestellt ist, auch in Tirol. Und 
hier zeigt sich für 2021 zum ersten 
Mal in seiner mehr als 20-jäh-
rigen Messgeschichte ein Total-
absturz der Stimmungslage. Der 
Arbeitsklima Index sank in allen 

Bereichen und liegt in Tirol sogar 
unter dem Österreichschnitt. 

Geprägt von Kurzarbeit, Home-
offi ce und weiteren Belastungen 
für systemrelevante Berufe sank 
der Index von 2020 auf 2021 um 
4 Punkte auf 65 Punkte (2 Pkt. 
unter Österreich-Wert). Hatte sich 
2020 ein sinkender wirtschaft-
licher Optimismus abgezeich-
net, so zeigt sich der Rückgang 
nun in allen Bereichen. So sank 
der Teilabschnitt „Arbeit“ um 
4 Punkte, sowohl die allgemei-

ne Lebenszufriedenheit (-7 Pkt.) 
wie auch die allgemeine Berufs-
zufriedenheit (-6) sanken stark. 
Wenig zufrieden zeigten sich die 
Befragten auch bei Zeiteinteilung 
(-4) und ihrem Einkommen (-5). 
Dafür stiegen psychischer Stress 
(+7) und Isolation am Arbeits-
platz (+5). Alarmsignale gibt es 
auch aus dem Bereich „Gesell-
schaft und Wirtschaft“, in dem 
der wirtschaftliche Optimismus 
bzw. Pessimismus und die Zufrie-
denheit mit der sozialen Position 

der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer erfasst werden. Dieser 
Bereich sank von 64 auf 60 Index-
punkte – in Tirol erneut stärker als 
im Gesamtösterreichschnitt. Vor 
allem der Optimismus ist, bedingt 
durch das zweite Pandemiejahr in 
Folge, deutlich zurückgegangen: 
von 56 auf nur noch 49 Index-
punkte. Alarmierendes Fazit: Der 
Optimismus, dass „es irgendwann 
in naher Zukunft weitergehen 
würde“, ist 2021 ganz deutlich 
dem Pessimismus gewichen.

Der Arbeitsklima Index dient als 
„Mess-Sonde“ für Verände-

rungen in der Arbeitswelt. Indem er 
direkt beim Erleben und Empfi nden 
der Erwerbstätigen ansetzt, kann er 
Veränderungen in den Einstellungen 
früher diagnostizieren als so manche 
Wirtschaftsindikatoren. Der Arbeitskli-
ma Index beruht auf Auskünften von 
559 Personen in Tirol (unselbständig 
Beschäfi gten und Arbeitslosen), die 
im Rahmen persönlicher Interviews 
befragt wurden. Gebildet wird der 
Arbeitsklima Index aus den Teilgebie-
ten Gesellschaft, Betrieb, Arbeit und 
Erwartungen, insgesamt handelt es 
sich um 25 Themengebiete.

32,4 %

14 %

11,4 %

stark

eher stark

eher wenig

gar nicht

42,2 %

Der Fachkräftemangel in meiner Branche 
wird in den nächsten drei Jahren…

19,9 %

12,9 %

3,9 %

2,8 %

1,3 %

stark zunehmen

etwas zunehmen

konstant bleiben

etwas abnehmen

stark abnehmen

kein Mangel

59,2 %

Wie stark haben Sie in Ihrem Unternehmen 
im letzten Jahr den Mangel an Fachkräften gespürt?

Quelle: ibw-Unternehmensbefragung 
zu Fachkräftebedarf bzw. -mangel 
2021 (n = 4.272 Unternehmen, da-
von 484 in Tirol; Mai/Juni 2021)
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Registrierung: Das
gilt seit 1. Jänner

Während der Pandemie mussten 
sich Angehörige der registrie-

rungspfl ichtigen Gesundheitsberufe 
nicht registrieren. Diese Frist ist 
mit Ende 2021 abgelaufen. Eine 
Ausnahme gilt für Personen, die eine 
Anerkennung oder Nostrifi kation zu 
Pfl egeassistenz, Pfl egefachassistenz 
oder gehobenem Dienst für Gesund-
heits- und Krankenpfl ege haben. 
Sie dürfen ihre Tätigkeit derzeit bis 
30. Juni 2022 ohne Eintragung in 
das Gesundheitsberuferegister weiter 
ausüben, auch wenn die vorge-
schriebenen Ausgleichsmaßnahmen 
noch nicht absolviert wurden. Für 
die anschließende Registrierung 
müssen die Aufl agen erfüllt und, 
falls erforderlich, der Nachweis über 
ausreichende Sprachkenntnisse 
vorgelegt werden.

Der Antrag kann entweder online 
unter https://gbr-online.ehealth.
gv.at (mit Handysignatur/Bürgerkar-
te) oder nach Terminvereinbarung 
persönlich in der AK Tirol einge-
bracht werden. Bei Fragen helfen die 
AK Expertinnen und Experten unter 
0800/22 55 22 − 1650 oder 
gbr@ak-tirol.com

INFOS
GUT ZU WISSEN

W enn Mütter wieder in 
den Beruf einsteigen 
möchten, ergibt sich 
für alle eine große Ver-

änderung: Am Arbeitsplatz müs-
sen sich die Frauen – in mitunter 
völlig neue Aufgabengebiete – 
einarbeiten, gleichzeitig sind sie 
das erste Mal vom Kind getrennt.

In dieser Situation kann eine 
gezielte Fortbildung zum Sprung-
brett werden und neue Perspekti-
ven eröffnen! Deshalb bietet die 
AK Tirol Müttern mit ihrem ko-
stenlosen Wiedereinsteigerinnen-
Programm die Möglichkeit, neue 
Qualifi kationen und Selbstbe-
wusstsein zu erwerben und sich 
optimal auf den Neustart vorzube-
reiten. Sogar die Kinderbetreuung 
während des Kursbesuchs wird 
von der AK Tirol kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

Das Kursangebot gliedert sich in 
die Bereiche Persönlichkeitsent-

wicklung, Business Kompetenzen 
sowie Digitale Kompetenzen. Der 
Unterricht fi ndet jeweils von 8.30 
bis 11.30 Uhr statt (Änderungen 
möglich, Mindestteilnehmerin-
nenzahl erforderlich).

Die AK Tirol übernimmt die 
Kosten für die Aus- und Weiter-
bildung, bei Bedarf inkl. Kinder-
betreuung.

Anmeldung & Info. Vorausset-
zung für eine Teilnahme ist das 
persönliche Beratungsgespräch. 
Dabei wird geklärt, welcher Weg 

der passende sein kann und welche 
Schritte dafür erforderlich sind.

Termin vereinbaren. Worauf also 
warten! Die nächsten AK Wie-
dereinsteigerinnen-Kurse starten 
im März. Wer jetzt durchstarten 
möchte, sollte sich am besten 
gleich melden! Vereinbaren Sie 
einen Termin für Ihr persönliches 
Beratungsgespräch im BFI Tirol 
in Innsbruck, Ing.-Etzel-Straße 7, 
unter Tel. 0512/59660 und Kurs-
platz sichern! Für die Teilnahme 
gelten die aktuellen Corona-Be-

stimmungen. Mehr auf www.wie-
dereinstieg.tirol oder beim BFI-
Servicecenter.

Durchstarten. Die AK unterstützt Mütter beim Wiedereinstieg ins Berufsleben und übernimmt die Kosten inkl. Kinderbetreuung während der Kurse.

AK Initiative. Mit dem AK Kursprogramm 
können sich Mütter gezielt auf den Wieder-
einstieg ins Berufsleben vorbereiten. Die 
Teilnahme ist kostenlos – inkl. Kinderbe-

treuung! Mehr beim BFI unter 0512/59660.

Gratis-Kurse für Karriere
nach der Babypause

Bei Fragen zu Arbeit und Corona 
beraten wir Sie und verhelfen Ihnen 
zu Ihrem Recht, wie auch bei allen an-
deren arbeitsrechtlichen Problemen. 
Wenden Sie sich gleich an uns!

Für Ihre Fragen steht das Team der AK 
Rechtsberaterinnen und -berater unter 
der kostenlosen Hotline 0800/ 22 55 
22 – 1414 gerne zur Verfügung. Infos 
gibt es auch auf www.ak-tirol.com

Im Jahr 2021 leisteten allein die 
Arbeitsrechtsexperten der AK 
90.000 Beratungen und erzielten 
9,6 Mio. Euro bei erfolgreichen 
Vertretungen für Mitglieder!

Kostenlose Hilfe gibt es von den AK Arbeitsrechtsexperten unter 0800/22 55 22 – 1414
Arbeit & Recht: Wir sind für Sie da!

Fragen zum 
Arbeitsrecht

AK – wir setzen
uns für Sie ein

Hilfe und 
Beratung

Seminare für
Gesundheitsberufe

Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Gesund-

heits- und Sozialberufen werden 
weiterhin Höchstleistungen abver-
langt. Damit sie den Alltag besser 
meistern können, bietet die AK Tirol 
Seminare zu fachspezifi schen und 
rechtlichen Themen sowie für die 
Persönlichkeitsbildung und Gesund-
heitsförderung an. Alle Fortbildungen 
wie z. B. „Wieviel Tod verträgt ein 
Team?“, „Glücklich statt Burnout“ 
oder „Manchmal könnt‘ ich aus der 
Haut fahren“ sind für die Teilnehmer 
kostenlos. Einen Überblick über die 
Termine gibt‘s in der Broschüre „AK 
Fortbildung für Gesundheits- und 
Sozialbetreuungsberufe 2022“.

Gleich bestellen unter 0800/22 
55 22 − 1650 oder herunterladen 
auf www.ak-tirol.com 

Persönlichkeitsentwicklung
• Resilienz (Start 14.3.)
• Erfolgreich bewerben (25.4.)
•  Selbstsicher kommunizieren (16.5.)
•  Selbstmanagement (13.6.)

Business Kompetenzen
•  Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
(Start 14.3.)

• Projektmanagement (25.4.)
•  Marketing & Sales Basics (16.5.)

Digitale Kompetenzen
• ECDL Standard (Start 28.4.)
• Windows & Offi ce Basics (3.5.)
•  Word & Excel für fortgeschrittene An-
wenderinnen (2.6.)

Achtung: Änderungen möglich!

DIE NÄCHSTEN KURSE

© pikselstock/stock.adobe.com



Senkung der 2. Tarifstufe Steuerfreie 
Gewinnbeteiligungen

Anhebung des SV-Bonus

CO2-Steuer und Klimabonus

Steuerfreier Corona-Bonus

Anhebung der GWG-Grenze

Entlastungen für Familien

Neue Sonderausgaben

Bereits im Jahr 2020 wurde der Eingangsteuersatz für 
ein Jahreseinkommen von 12.000 € bis 18.000 € 

von 25 % auf 20 % gesenkt. In einem nächsten Schritt 
wird ab Jänner 2022 die 2. Tarifstufe (18.000 € bis 
31.000 € Jahreseinkommen) gesenkt. Wurde das Ein-
kommen in diesem Bereich bisher mit 35 % versteuert, so 
verringert sich dieser Steuersatz der 2. Tarifstufe ab heuer 
auf 32,5 %. Ab dem Jahr 2023 wird dieser dann sogar nur 
mehr 30 % betragen. Dieselbe stufenweise Senkung be-
trifft dann auch die 3. Tarifstufe (31.000 € bis 60.000 €), 
denn ab Jänner 2023 wird das Einkommen in dieser Stufe 
anstelle der bisherigen 42 % nur mit 41 % bzw. ab Jänner 
2024 mit nur mehr 40 % versteuert. 

Entlohnungen aufgrund von Gewinnbeteiligungen von 
Mitarbeitern am Unternehmen sind ab heuer bis zu 

einem Betrag von 3.000 € steuerfrei. Die Teilhabe am 
Erfolg des Unternehmens soll somit attraktiver gestaltet 
werden. Voraussetzung dafür ist ein tatsächlich erzielter 
Unternehmensgewinn, die Summe der steuerfrei ausbe-
zahlten Gewinnbeteiligungen darf den Vorjahresgewinn 
allerdings nicht überschreiten. Die Steuerfreiheit kann 
zudem nur dann gewährt werden, wenn Gewinnbeteili-
gungen allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen 
von Arbeitnehmern gewährt werden (also z. B. allen 
Nachtschichtarbeitern). Außerdem darf die Gewinnbetei-
ligung nicht anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohnes 
oder einer üblichen Lohnerhöhung geleistet werden.   

Zur Entlastung der Niedrigverdiener war von der türkis-
grünen Regierung ursprünglich eine Senkung der Kran-

kenversicherungsbeiträge vorgesehen. Die AK Tirol sprach 
sich bereits in der Vergangenheit stets gegen eine solche 
Senkung aus, da eine Aushöhlung des Sozialsystems oder 
allgemeine Leistungskürzungen für die Versicherten zu be-
fürchten wären. Zum Glück nahm die Regierung den Vor-
schlag der Arbeiterkammern auf und erhöhte stattdessen 
einfach den Sozialversicherungsbonus, der im Vergleich zur 
ursprünglich geplanten Maßnahme ohne jeglichen Mehr-
aufwand automatisch über die Steuererklärung ausbezahlt 
wird. Somit wird der 2020 eingeführte SV-Bonus von 
bisher maximal 400 € auf 650 € erhöht. Gleichzeitig wird 
die Einschleifregelung auf ein Einkommen von 16.000 € 
bis 24.500 € ausgeweitet. Da die Auszahlung des SV-
Bonus über die Steuererklärung erfolgt, schlägt sich diese 
Maßnahme allerdings erst zu Beginn des Jahres 2023 zu 
Buche. 

Die im Vorfeld am meisten diskutierte Änderung 
aufgrund der Steuerreform ist die Bepreisung von 

klimaschädlichem Verhalten und der damit zusammen-
hängende Klimabonus. Ab Juli 2022 erhält in Österreich 
die Tonne CO2 einen Einstiegspreis von 30 €. In den 
darauffolgenden Jahren wird dieser Preis dann konti-
nuierlich angehoben, sodass im Jahr 2025 die Tonne 
bereits 55 € kosten soll. Konkret bedeutet dies, dass 
Diesel und Benzin ab dem heurigen Sommer um 8 bzw. 
9 Cent teurer werden. Aber auch für unsere Öl-, Gas- und 
Stromheizungen werden wir in Zukunft tiefer in die Geld-
tasche greifen müssen. 

Ausgeglichen werden diese Mehrkosten durch den 
sogenannten Klimabonus. Dieser richtet sich nach dem 
Hauptwohnsitz und unterliegt je nach Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz einer 4-stufi gen Staffelung. In 
Innsbruck beispielsweise beträgt der Klimabonus sowie 
wie in allen anderen Landeshauptstädten pro Jahr 
133 €. In ländlichen Regionen mit wenig ausgebauten 
Bus- oder Zugverbindungen beträgt der Klimabonus 
maximal 200 € pro Jahr. Nur die Wiener fallen mit 100 €
pro Jahr in die geringste Stufe. Für Eltern mit minder-
jährigen Kindern gibt es sogar einen 50-prozentigen Zu-
schlag. Wie dieser Bonus beantragt und schlussendlich 
an alle Bürger ausgezahlt wird, muss von der Bundesre-
gierung erst noch beschlossen werden. 

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie hat die Bundes-
regierung beschlossen, dass alle Arbeitgeber ihren 

Dienstnehmern zur Abgeltung erschwerender Arbeitsbe-
dingungen eine Prämie von bis zu 3.000 € vollkommen 
abgabenfrei ausbezahlen können. Diese Maßnahme war 
ursprünglich nur bis Ende des Jahres 2020 befristet. 
Eine Verlängerung dieser Maßnahme wurde von der 
Regierung nie verlautbart, somit mussten derartige frei-
willige Corona-Bonuszahlungen für das Jahr 2021 auch 
voll versteuert werden. Erst kurz vor Jahreswechsel (am 
30.12.2021) beschloss der Nationalrat quasi in einer 
Last-Minute-Aktion, dass derartige Bonuszahlungen, die 
bis Februar 2022 für das Kalenderjahr 2021 geleistet 
werden, ebenso bis 3.000 € steuerfrei sind.

Sogenannte Geringwertige Wirtschaftsgüter konnten 
bisher bis zu einem Rechnungsbetrag von maxi-

mal 800 € einmal als Arbeitsmittel steuerlich geltend 
gemacht werden. Ein Privatanteil von 40 % ist vorher 
allerdings abzuziehen. Kostete ein berufl ich benötigter 
Laptop zum Beispiel 600 €, so konnte man in der Steu-
ererklärung 360 € (600 € minus 40 %) als Arbeitsmittel 
von der Lohnsteuer absetzen. Bei Anschaffungen von 
über 800 € musste man den Laptop auf 3 Jahre abset-
zen. Diese Grenze von 800 € wird ab dem Jahr 2023 auf 
1.000 € angehoben. 

Ebenfalls wird der 2019 eingeführte Familienbonus 
Plus erhöht. Dieser beträgt derzeit 1.500 € pro Jahr 

für minderjährige Kinder, für über 18-jährige Kinder mit 
Anspruch auf die Familienbeihilfe gebührten bisher im-
merhin noch 500,16 €. Diese Beträge werden nun, jedoch 
erst ab Juli 2022, auf 2.000,16 € pro Jahr (166,68 € pro 
Monat) bzw. auf 650,16 € pro Jahr (54,18 € pro Monat) 
erhöht. Für Niedrigverdiener mit keiner oder einer nur sehr 
geringen Steuerlast wird zudem der Kindermehrbetrag von 
250 € auf 450 € erhöht. Bisher stand der Kindermehr-
betrag nur jenen Einkommensbeziehern mit Anspruch auf 
den Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zu. 
Diese Anspruchsvoraussetzung entfällt ab heuer. Nach wie 
vor müssen jedoch an mindestens 30 Tagen im Kalender-
jahr steuerpfl ichtige Einkünfte erzielt worden sein. Ausge-
weitet wird der Anspruch hingegen auf jene Personen, die 
ganzjährig Leistungen nach dem Kinderbetreuungsgeldge-
setz oder Pfl egekarenzgeld bezogen haben.

Bis zur Steuererklärung 2020 konnten letztmalig 
Beiträge für private Zusatzversicherungen (z.B. Unfall- 

oder Krankenversicherung) sowie Kosten zur Wohnraum-
beschaffung steuerlich geltend gemacht werden. In der 
Arbeitnehmerveranlagung 2021 ist dies allerdings nicht 
mehr möglich. Ab dem Jahr 2022 können im Sinne der 
Ökologisierung des Steuerrechts neue Sonderausga-
ben berücksichtigt werden. Ausgaben zur thermischen 
Sanierung werden in Zukunft aufgeteilt auf 5 Jahre im 
Gesamtausmaß von 4.000 € steuerlich abschreibbar, 
Ausgaben für den Ersatz eines fossilen Heizungssystems 
durch ein klimafreundliches Heizungssystem mit bis zu
2.000 € (z. B. der Einbau einer Wärmepumpe anstelle 
der alten Heizölanlage). So wie Spenden und Kirchen-
beiträge werden diese Kosten direkt an das Finanzamt 
als Sonderausgaben übermittelt. Voraussetzung für die 
steuerliche Absetzbarkeit ist allerdings die Gewährung 
einer Bundesförderung für derartige Vorhaben.

© Gina Sanders/stock.adobe.com

Rat von den Experten. Pünktlich zum 
Jahreswechsel gibt es natürlich auch 
vom Steuerrecht einige Neuerungen 

zu vermelden, denn Ende letzten 
Jahres wurde von der Bundesregierung 

die ökosoziale Steuerreform 
beschlossen. Neben zahlreichen 

Steuerbegünstigungen kommen aber 
auch zusätzliche fi nanzielle Belastungen 

auf uns zu. Denn mit der CO2- Steuer 
wird nicht nur das Tanken 

an den Zapfsäulen teurer, auch die 
jährlichen Heizkosten werden 
dadurch spürbar ansteigen.
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AK SERVICE IN DEN BEZIRKEN

Die Experten der AK Tirol und 
der Finanzämter kommen 

wieder in die Bezirke und helfen 
den Mitgliedern im Rahmen der 
kostenlosen Steuerspartage bei 
der Arbeitnehmerveranlagung. 
Deshalb am besten gleich anmel-
den, persönlichen Termin sichern 
und die zu viel bezahlte Steuer 
zurückholen! 

 0800/22 55 22 – 2022
Egal, ob Sie Fragen zum Steu-
erausgleich haben oder Hilfe 
beim Ausfüllen von Formular bzw. 
Online-Variante benötigen: Bei 
den Steuerspartagen werden 
Sie von den Profi s von AK und 
Finanzämtern optimal beraten. 

Unter der Gratis-Hotline 0800/22 
55 22 – 2022 können Sie einen 
Termin für den Steuerspartag in 
Ihrem Bezirk vereinbaren. 

Vergessen Sie nicht, alle not-
wendigen Unterlagen mitzuneh-
men sowie einen Ausweis für 
die PIN-Code-Vergabe, falls die 
Arbeitnehmerveranlagung online 
durchgeführt werden soll.

BERATUNG
Beratungszeiten jeweils von 9 
bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. 
Achtung: Beratung nur zu nicht-
selbständigen Einkünften, NICHT 
zu Mieteinkünften bzw. NICHT für
Inhaber eines Gewerbescheins.

Mehr auf ak-tirol.com

Jetzt anmelden zum Steuerspartag!

AK Steuerspartage 2022
AK Innsbruck:  Mo. 7. + Di. 8. März

Di. 5.* + Mi. 6. April* 
AK Imst:  Do. 10. März 
AK Kufstein:  Mo. 14. März
AK Reutte:  Do. 17. März
AK Lienz:  Di. 22. März
AK Kitzbühel:  Mi. 23. März
AK Telfs:  Do. 24. März 
AK Schwaz*:  Di. 29. März 
AK Landeck*:  Do. 31. März

(*ohne PIN-Code-Vergabe)

Telefonische Anmeldung unter der 
Hotline 0800/22 55 22 – 2022. 

Infos und Tipps fi nden Sie auf ak-tirol.com 
unter Beratung/Steuer & Einkommen

Das bringt 
das neue

JAHR
STEUER

Gleich anmelden zu den AK Steuerspartagen und Geld 
zurückholen! Alle Infos 

unten!
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Sexismus in Tirol:
Ihre Meinung zählt!

Auch in Tirol wurde Sexismus in 
den letzten Jahren immer öfter 

zum Thema. 15 Tiroler Frauenorgani-
sationen starteten im Juli 2020 einen 
Aufruf zum Dialog und forderten 
dazu auf, „sich einzumischen und 
solidarisch zu sein“. Und die Tiroler 
Landesregierung beschloss, eine Stu-
die zum Thema „Sexismus im Alltag 
– Wahrnehmung und Erscheinungs-
formen in Tirol“ in Auftrag zu geben, 
aus der Maßnahmen zu Verbesserung 
abzuleiten sind.

Mit Sexismus wird die systema-
tische Diskriminierung von Menschen 
aufgrund ihres Geschlechts bezeich-
net. Er zeigt sich in ganz unterschied-
lichen Formen und ist nach wie vor 
weit verbreitet. Da Sexismus als 
eine der zentralen Grundlagen von 
Gewalt gegen Frauen angesehen 
werden kann, hat die Beschäftigung 
mit dem Thema und die Entwicklung 
von Gegenstrategien angesichts 
der in Österreich hohen Anzahl an 
Femiziden besondere Brisanz. Laut 
Bundeskriminalamt wurden allein 
2020 in Österreich 31 Frauen – meist 
von männlichen (Ex-)Partnern oder 
Familienmitgliedern – ermordet. 

In einer repräsentativen Studie der 
AK Wien (2019) gaben 46 % der 
befragten Frauen an, dass sie sich 
in den letzten drei Jahren in mindes-
tens einem Lebensbereich diskrimi-
niert fühlten, davon rund ein Drittel 
aufgrund ihres Geschlechts. Aber nur 
38 % glaubten, dass Sexismus in 
Österreich weit verbreitet ist. Vielfach 
wird nicht das Geschlecht, sondern 
werden Merkmale wie Herkunft und 
Alter etc. als Ursache für Diskriminie-
rung angenommen.

Die Studie „Se-
xismus im Alltag: 
Einstellungen 
und Erfahrungen 
in Tirol“ wird 
derzeit von L&R 
Sozialforschung 
und dem Center for Social & Health 
Innovation des MCI umgesetzt. Ma-
chen Sie mit bei der Befragung unter 
https://bit.ly/sexismus-tirol oder via 
QR-Code!

MITMACHEN
STUDIE

© Blue Planet Studio/stock.adobe.com

Die Täter lauern im Netz 
S ein Leichtsinn kostete ei-

nen Österreicher mehr als 
200.000 Euro: Auf einer 
angeblichen „Investment-

Plattform“ wurden dem Mann 
lukrative Kapitalanlageformen 
vorgegaukelt. Ohne misstrauisch 
zu sein, überwies er dreimal ei-
nen hohen fünfstelligen Betrag. 
Am Ende war das Geld weg. 
Fälle wie diese kommen immer 
wieder vor, denn seit Corona 
nutzen Betrüger vermehrt das 
Internet für ihre kriminellen Ak-
tivitäten, wie eine aktuelle Statis-
tik beweist. Im Jahr 2020 ist die 
digitale Kriminalität um mehr als 
ein Viertel gestiegen. Gefahren 
lauern überall – und nur wer im 
Internet sicher vorgeht, kann ver-
meiden, selbst Opfer einer Abzo-
cke zu werden.

Cyber-Crime. Rund die Hälfte al-
ler Cyber-Delikte sind dem Kau-
fen und Verkaufen übers Internet 
zuzuordnen. Schützen kann man 
sich, indem man Bewertungen 
der Seite prüft. Keinesfalls 
sollten Rechnung vor dem Erhalt 
der Ware beglichen werden. Wird 
die Bezahlung über einen Geld-
transferdienst (z. B. Western Uni-

on oder MoneyGram) gefordert 
oder steht überhaupt nur eine Be-
zahlform zur Verfügung, sollten 
die Alarmglocken läuten. Auf 
privaten Verkaufsplattformen ist 
es ratsam, vor Kaufabschluss die 
persönliche Übergabe von Ware 
und Geld zu vereinbaren.

Achtung, Gewinn! Besondere 
Vorsicht gilt auch bei Gewinnmit-
teilungen, die Tausende regelmä-
ßig per eMail erhalten. Abzocker 
versprechen Geldgeschenke, für 
die aber zuerst hohe Geldbeträge 
auf ausländische Konten überwie-
sen werden müssen. Das Präsent 
kommt natürlich nie an. Frühzei-
tig erkennen lassen sich solche 
Betrugsversuche, wenn man den 
Betreff mit dem Zusatz „Scam“ 
in Suchmaschinen eingibt oder 

auf www.watchlist-internet.at 
danach sucht. Dort aufgelistet 
fi ndet man auch die Telefonfalle 
von angeblichen Microsoft-Mit-
arbeitern, die behaupten, es gäbe 
Sicherheitsprobleme am PC. Ge-
schickt leiten sie User an, selbst 
Schad-Software zu installieren.

Love-Scam. Eine andere Be-
trugsgefahr lauert auf Dating-
Plattformen oder Social Media. 
Beim Liebesschwindel spielen 
Betrüger ihren Opfern die große 
Liebe vor. Früher oder später 
verlangen sie dann Geldzah-
lungen, wie eine Tirolerin miter-
lebt hat. Ein angeblicher US-Sol-
dat tauschte Nachrichten mit ihr 
aus und baute so Vertrauen auf. 
Doch dann brauchte der Traum-
mann im Nahen Osten Geld für 

eine lebenswichtige Operation. 
Er selbst konnte auf sein Kon-
to in den USA nicht zugreifen, 
daher die Bitte, es ihm doch zu 
leihen. Die Tirolerin hob ihr gan-
zes Erspartes – mehr als 50.000 
Euro – ab und sandte es an eine 
angegebene Adresse im Ausland. 
Das Geld verschwand, der Lover 
in UN-Uniform war nicht mehr 
kontaktierbar. Aus diesem Grund 
sollten weder Geld noch private 
Dokumente an unbekannte Men-
schen übermittelt werden und 
schon gar keine Passwörter.

Davon werden im Internet jede 
Menge benötigt, unter anderem 
für eMail-Konten, Onlineshops 
und den Zugang zu Social-Me-
dia-Kanälen. Doch nicht überall 
sollte das gleiche Passwort ver-
wendet werden und von persön-
lichen Daten wie dem Geburts-
datum raten Experten ab. Am 
schwersten zu knacken sind sehr 
lange Zeichenketten, die keinen 
Sinn ergeben und Fantasiewörter 
beinhalten. Ein Passwort kann 
darüber entscheiden, ob man den 
Internetfallen gekonnt ausweicht 
oder tausende Euro über Nacht 
verliert und sich in die Riege der 
Cybercrime-Opfer einreiht.

Bei Fragen 
und Problemen 

helfen die Konsumentenschützer der AK Tirol unter 0800/22 55 22
DW 1818

Akut. Bereits als Kind lernen wir, 
die Geldtasche nicht herumliegen 

zu lassen und die Haustür abzuschließen. 
Auch im Netz gibt es Regeln, die es 

zu befolgen gilt, um nicht Opfer 
eines Betrugs zu werden.

INTERNET-BETRUG

ZUR UMFRAGE

BIATHLON-CAMP MIT 
DOMINIK LANDERTINGER
Wir bieten eine tolle Möglichkeit, diese Sportart kennen-
zulernen bzw. die Fähigkeiten auszubauen und zu festigen.
Weltmeister Dominik Landertinger und kompetente Trainer 
des Langlaufteams Kaunertal unterweisen am Schießstand 
und geben wertvolle Ratschläge für die 
Technik bei den Langlaufeinheiten.

Teilnehmerzahl: 32 Personen
Teilnahmegebühr: 250 Euro 
In der Teilnahmegebühr sind die Kurskosten, 
Nächtigung und Verpfl egung (Vollpension) enthalten.

Anmeldeschluss: 11. März 2022

Termin: 25. bis 27. März 2022 

Anreise am 25. März bis 18 Uhr

YOGA IN EINEM 
TRAUMHAFTEN AMBIENTE 
Yoga stärkt Koordinationsfähigkeit, Flexibilität, Kraft 
und Ausdauer, bringt den Stoffwechsel in Schwung, beugt 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems vor und stützt 
den Halte- und Bewegungsapparat und wirkt auch auf die 
Psyche. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges Training in einer 
besonderen Umgebung. 

Termine: 10. März, 17. März, 24. März, 31. März, 

7. April, 14. April, 21. April, 28. April, 5. Mai 2022, 

jeweils von 20 bis 21.15 Uhr

Ort: Mils

Trainerin: Anja Strumpf

Teilnehmerzahl: 8 Personen 
Teilnahmegebühr: 25 Euro
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Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die in einem sozialversicherungspfl ichtigen oder arbeitsrechtlichen Dienstverhältnis stehen.
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Ort: Seefeld

In der Teilnahmegebühr sind die Kurskosten, 

ANMELDUNG
0512/59 777-37610
0512/59 777-37608
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D ie Welt zitterte, als im März 2011 
in Japan die Erde bebte. Flutwellen 
verwüsteten das Land und ließen 
die Stromversorgung in vier der 

sechs Reaktorblöcke des Kernkraftwerks 
Fukushima ausfallen. Es kam zur Kern-
schmelze, die große Mengen an radioaktiven 
Stoffen an die Umwelt freigab. Die Atomka-
tastrophe forderte rund 600 direkte Todesop-
fer, 10.000 weitere sollten laut Experten auf-
grund der Spätfolgen ums Leben kommen. 
Heute – über 10 Jahre später – können Be-
wohner dieser Gegend noch immer nicht in 
ihre Heimat zurückkehren. Trotzdem spricht 
sich die Mehrheit der EU-Staaten jetzt dafür 
aus, Atomstrom als CO2-arme, grüne Ener-
gie einzustufen, um die Klimaziele zu errei-
chen. Panik vor dem totalen Blackout oder 
reiner Lobbyismus? Bei Umweltschützern 
jedenfalls läuten die Alarmglocken.

Denn statt über einen Ausstieg aus der 
Kernkraft nachzudenken, haben Atombefür-
worter wie Frankreich oder osteuropäische 
Länder bereits neue AKW geplant, die bald 
auch gefördert werden könnten. Die Ent-
scheidung darüber fällt mit der Taxonomie-
Verordnung: Das Papier legt fest, in welche 
Wirtschaftstätigkeiten nachhaltig investiert 
wird, weil sie die Umweltziele unterstützen. 
Künftig könnte in dieser Grünen Liste auch 
die Atomenergie stehen. 

Atomgegner. Nur wenige Länder – darun-
ter Österreich, Deutschland, Luxemburg, 
Dänemark und Portugal – stemmen sich ve-
hement gegen die Pläne, die Hochrisikotech-
nologie als nachhaltig anzuerkennen. Die 
Österreicher wollen mit Atomstrom seit der 
Volksabstimmung über das Kernkraftwerk 
Zwentendorf 1978 nichts mehr zu tun haben, 
seit 1999 ist das strikte Nein sogar in der Ver-
fassung verankert. Eine Chance, sich durch-
zusetzen, werden die Atomgegner dennoch 
kaum haben. Nur eine Zwei-Drittel-Mehrheit 
an EU-Mitgliedstaaten kann eine geförderte 
Atomkraft unter bestimmten Bedingungen 
verhindern. Voraussetzungen für die Aufnah-

me in die „Grüne Liste“ sind unter anderem 
die Einhaltung neuester technischer Stan-
dards und konkrete Pläne, wie der Atommüll 
ab spätestens 2050 entsorgt werden soll. 

Letzteres zählt zu einem der größten Pro-
bleme der Kernenergie. In der EU existiert 
Jahrzehnte nach Beginn der Atomkraft noch 
kein einziges Endlager für hoch radioak-
tiven Müll, der immer mehr wird. Durch 
seine lange Halbwertszeit bleibt keine Al-
ternative, als ihn unterirdisch zu lagern. Die 
Vorstellung, dass jeder Staat bald seinen 
Atommüll vergräbt und sich unter uns Ber-
ge von radioaktivem Abfall türmen, lässt den 
Nachhaltigkeitsgedanken jedoch immer mehr 
verblassen. Und trotzdem scheinen viele die 
negativen Seiten zu verdrängen, denn egal ob 
Atombefürworter oder Gegner, eines eint alle 
Länder: Die Mobilitätswende naht und dafür 
braucht es Strom – der Spagat zwischen dem 
wachsenden Energiebedarf und den stark 
steigenden Preisen will gemeistert werden. 
Experten rechnen mit einem Anstieg des 
Stromverbrauchs um etwa 14 bis 18 %. Da in 
weniger als zehn Jahren der fl ächendeckende 
Ausbau von erneuerbaren Energien nur 
schwer umzusetzen sein wird, wollen Län-
der wie Frankreich über kurz oder lang den 
Mehrbedarf mit Atomenergie ausgleichen. 
Die Kraftwerke sind bereits vorhanden, wo-
mit in kurzer Zeit kostengünstig viel Strom 
erzeugt werden kann. 

CO2-Frage. Klimaneutral ist die Kernkraft 
allerdings nicht. Auch wenn aus den Kühltür-
men nur Wasserdampf in die Umwelt gelangt, 
müssen viele Bauteile wie Stahlbetonwände, 
Pumpen oder die Elektronik erst produziert 
werden, womit die CO2-Bilanz von Kraft-
werken schon vor der Inbetriebnahme in 
Schiefl age gerät. Auch der Abbau, Transport 
und die Aufbereitung von Uran kostet Ener-
gie. Laut dem Weltklimarat (IPCC) ist eine 
Kilowattstunde Atomstrom für 3,7 bis 110 
Gramm CO2 verantwortlich, das entspricht in 
etwa dem Niveau von Windenergie. 

Da viele Emissionen schon beim Bau der 
Anlage entstehen, macht es klimatechnisch 
Sinn, eine bestehende Anlage weiterlaufen zu 
lassen. 

Nach den Reaktorunfällen von Tschernobyl 
1986 oder Fukushima 2011 mit Tausenden 
Toten hat sich aber auch Deutschland klar für 

den Ausstieg aus der Atomenergie entschie-
den. Denn die Sicherheitsfrage ist bis heute 
in Wirklichkeit ungeklärt. Die Umwelt 
bleibt zwar bei der Stromerzeugung von 
Schwermetallen und Radioaktivität 
weitgehend verschont, allerdings 
nur solange es zu keinen Zwi-
schenfällen kommt. Passiert ein 
Atomunfall, sind die Folgen 
meist verheerend und nicht 
kalkulierbar. Ebenso wenig 
wie die Kosten für den Bau 
eines Kraftwerks. 

Die Ausgaben für den bri-
tischen Meiler Hinkley Point 
C beispielsweise sind seit 
Baubeschluss 2016 von 21,5 
auf 27 Milliarden Euro angestie-
gen. Zusätzlich kalkulierte der 
britische Rechnungshof 35 Mil-
liarden Euro Zuzahlungen an Be-
triebskosten während der berechne-
ten Laufzeit. Mit den hohen Kosten, 
dem Risiko eines Super-GAUs, der 
CO2-Frage und dem anfallenden 
Atommüll gibt es noch viele un-
gelöste Fragen zur Atomkraft, die 
die Gegner aufschreien lassen 
und eine Nuklear-Debatte ent-
fachen.

Verseuchtes Wasser.
Auch in Fukushima dreht 
sich heute noch alles um 
die Kernenergie und die 
Folgen des Unfalls. Täg-
lich fallen rund 140 
Tonnen an verstrahl-
tem Wasser an, die in-
zwischen in mehr als 
1.000 Tanks gelagert 
werden. Im Herbst 
werden die Behälter 
nicht mehr ausrei-
chen, dann plant 
die Regierung die 
verseuchte Flüs-
sigkeit verdünnt 
ins Meer abzu-
leiten. Nachhal-
tig und um-
weltschonend 
klingt anders.

Kernspaltung spaltet Europa

Die andere 
Seite der 
Energiewende

AZ-Serie, Teil VAZ-Serie, Teil V

Hintergrund. In der Silvesternacht verschickte die EU-Kommission einen Entwurf der 
Taxonomie-Verordnung. Darin sollen Atomkraft auf die Grüne Liste gesetzt und Investitionen in

 Kernkraftwerke gefördert werden – ein EU-Streitpunkt um die Zukunft der Energie.

Streitthema Kernenergie: In 13 der 27 EU-Staaten 
sind  derzeit Atomkraftwerke in Betrieb. Nur zwei 

Länder haben konkrete Ausstiegspläne.
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Alle Veranstaltungen stehen unter dem Ehrenschutz von AK Präsident Erwin Zangerl und Philip Wohlgemuth, Vorsitzender des ÖGB Tirol

SKITOUREN DE LUXE
Unvergessliche Erlebnisse im Schnee
Sicheres Fahren abseits gesicherter Pisten will gelernt sein. Deshalb erwarten 
die Teilnehmer:innen nicht nur traumhafte Aufstiege und Abfahrten durch 
den Tiefschnee – immer vor der großartigen Winterkulisse des Arlbergs; 
fürs Vertiefen der Kenntnisse stehen ihnen auch noch die staatlich 
geprüften Bergführer und Skilehrer der Skischule Tirol Mutters/Natters 
als kompetente Partner zur Seite. 

Termin: 3. bis 8. April 2022

Ort: Warth, Lechleiten

Teilnehmerzahl: 20 Personen 
Teilnahmegebühr: 650 Euro
In der Teilnahmegebühr sind die Kurskosten, 
Nächtigung und Verpfl egung (Halbpension) enthalten 

Anmeldeschluss: 11. März 2022

ANMELDUNG
0512/59 777-37610
0512/59 777-37608

Weitere Aktivitäten fi nden Sie auf

oegb-aktirol-betriebssport.at

ÖGB/AK FIRMENMEHRKAMPF
Beim Firmenmehrkampf können sich Mannschaften in verschiedensten Sportarten 
messen. Firmen mit weniger als 250 Beschäftigten können sich gemeinsam als Sport-
gemeinschaft anmelden. Es warten tolle Sachpreise.

Anmeldeschluss: 28. Februar 2022
Teilnahmegebühr: Für sämtliche Bewerbe 
des Mehrkampfes pro Mannschaft 250 Euro.

Turnierplan
Bewerb Ort Termin Mannschaftsstärke
Watten Innsbruck 11.3.2022 2 TeilnehmerInnen
Dart Doppel ÖGB Haus 23.4.2022 2 TeilnehmerInnen
Bogenschießen Götzens  7.5.2022 3 TeilnehmerInnen
Orientierungslauf Staffel Vill/Igls 11.6.2022 4 TeilnehmerInnen
Bahnengolf  Golfanlage Zirl 9.7.2022 3 TeilnehmerInnen
Bubble Soccer Vomp 17.9.2022  4 TeilnehmerInnen
Stockschießen Innsbruck 1.10.2022 4 TeilnehmerInnen
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PENSION & SOZIALES
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Wichtige Werte für 2022

Mit 1.1.2022 wird das Pfl egegeld wieder in allen 7 Stufen 
erhöht. Das Pfl egegeld der Stufe 1 gebührt in Höhe von € 

165,40, der Stufe 2 in Höhe von € 305,00, der Stufe 3 in Höhe 
von € 475,20, der Stufe 4 in Höhe von € 712,70, der Stufe 5 in 

Höhe von € 968,10, der Stufe 6 in Höhe von € 1.351,80 und der 
Stufe 7 in Höhe von € 1.776,50.

Neuerungen bei sozialrechtlichen Bestimmungen. Das heurige Jahr bringt zahlreiche 
Änderungen bei wichtigen Werten. Die Sozialrechtsexperten der AK sagen, was 2022 gilt: 

Von Ausgleichszulage über Familienbeihilfe und Kindergeld bis hin zur Rezeptgebühr.
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Ausgleichszulage

Höchstbeitragsgrundlage

Pensionen

Rezeptgebühr und eCard

Geringfügigkeitsgrenze

Pfl egegeld

Aufgrund der Bestimmungen im Pensionsanpassungsgesetz 2021 werden die Pensionen, wie in den Jahren davor, nicht mit einem 
einheitlichen Prozentsatz, sondern gestaffelt erhöht. Ausschlaggebend ist das jeweilige monatliche Gesamtpensionseinkommen 

(GPE) einer Person. Beträgt das GPE nicht mehr als € 1.000, erfolgt eine Erhöhung um 3 %. Wenn es über € 1.000 bis zu € 1.300
beträgt, wird die Pension um jenen Prozentsatz erhöht, der zwischen den genannten Werten von 3,0 % auf 1,8 % linear absinkt, wenn 
es über € 1.300 beträgt, um 1,8 %. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die erstmalige Pensionsanpassung aliquot. Das bedeutet für Personen, 
die im Jahr 2021 in Pension gegangen sind, dass die Pensionserhöhung aliquot, je nach Stichtag nur mit einem festgesetzten Pro-
zentsatz erfolgt. Bei einem Pensionsbeginn mit 1.11. und 1.12.2021 erfolgt die erstmalige Pensionserhöhung erst im Jahr 2023.

Die Rezeptgebühr wird im Jahr 2022 auf € 6,65 angehoben. Auch die Einkommensgrenzen für die Befreiung von der 
Rezeptgebühr wurden erhöht. Bei Alleinstehenden darf das monatliche Nettoeinkommen € 1.030,49, bei Ehepaaren 

€ 1.625,71 nicht übersteigen. Für Personen, die aufgrund ihrer Erkrankungen überdurchschnittlich hohe Ausgaben nach-
weisen können, erhöht sich diese Grenze auf € 1.185,06 (für Alleinstehende) bzw. € 1.869,57 (für Ehepaare). 

Das Service-Entgelt für die eCard wird für das Jahr 2023 auf € 12,95 angehoben und mit dem Lohn bzw. Gehalt im 
November 2022 einbehalten. 

Die Geringfügigkeitsgrenze beträgt im Jahr 2022 € 485,85. Wer weniger monatlich brutto verdient, gilt als 
geringfügig beschäftigt. Geringfügig Beschäftigte sind nicht voll sozialversichert (nur unfallversichert). Es gibt 

jedoch die Möglichkeit, über Antrag auf freiwilliger Basis um € 68,59 monatlich einen Schutz in der Kranken- und 
Pensionsversicherung zu erlangen (Opting in).

Ein regelmäßig geringfügig Beschäftigter hat die gleichen Rechte wie ein Teil- oder Vollzeitbeschäftigter. Dazu 
zählen Anspruch auf Urlaub, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, das Recht auf Pfl egefreistellung und der An-
spruch auf Abfertigung. Ebenso haben geringfügig Beschäftigte Anspruch auf Sonderzahlungen wie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, wenn dies die Vollzeitbeschäftigten der gleichen Branche auch haben (in den meisten Fällen kollek-
tivvertraglich vereinbart). 

Mit 1.1.2022 wird der Richtsatz für die Ausgleichszulage für alleinstehende Pensionisten auf € 1.030,49
und für Pensionisten, die mit dem Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben, auf

€ 1.625,71 angehoben. 
Langzeitversicherten Personen gebührt bei gewöhnlichem Aufenthalt im Inland zur Ausgleichszulage/

Pension aus eigener Pensionsversicherung ein Bonus, der bis zu einem Gesamteinkommen von € 1.141,83
maximal € 155,36 beträgt, wenn sie zum Stichtag mindestens 360 Beitragsmonate der Pfl ichtversicherung 
erworben haben, bis zu einem Gesamteinkommen von € 1.364,11 maximal € 396,21, wenn sie zum Stich-

tag mindestens 480 Beitragsmonate der Pfl ichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben haben. 
Der Bonus beträgt maximal € 95,78 bei einem Gesamteinkommen bis € 1.841,29 (samt dem Nettoeinkom-

men des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten/eingetragenen Partners), wenn die versicherte Person 
zum Stichtag mindestens 480 Beitragsmonate erworben hat. 

Als Höchstbeitragsgrundlage wird die monatliche 
Einkommensgrenze bezeichnet, bis zu deren 

Höhe Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden 
müssen. Für das Jahr 2022 beträgt sie monatlich 
€ 5.670 (laufendes Bruttoentgelt ohne Sonderzah-
lungen).

Foto: blende40/stock.adobe.com

Foto: KZenon/stock.adobe.com
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Familienbeihilfe

Kindergeld

Die Höhe der Familienbeihilfe ist 
abhängig vom Alter des Kindes 
sowie der Anzahl der Kinder. Für 
das erste Kind stehen ab der 
Geburt monatlich 114 Euro zu, 
ab 3 Jahren 121,90 Euro, ab 
10 Jahren 141,50 Euro und ab 
19 Jahren 165,10 Euro. Der 
monatliche Gesamtbetrag erhöht 
sich durch die Geschwisterstaf-
felung für jedes Kind: wenn sie
für 2 Kinder gewährt wird, um 
7,10 Euro für jedes Kind. Bei 
3 Kindern um 17,40 Euro pro 
Kind, bei 4 Kindern um 26,50
Euro pro Kind, bei 5 Kindern um 
32 Euro pro Kind, bei 6 Kindern
um 35,70 Euro pro Kind und für 
7 und mehr Kinder um 52 Euro
für jedes Kind. Der Erhöhungs-
betrag für ein behindertes Kind 
ist 155,90 Euro. Gleichzeitig mit 
der Familienbeihilfe wird der Kin-
derabsetzbetrag von 58,40 Euro
für jedes Kind ausbezahlt. 

Eltern können sich entscheiden 
zwischen dem Kinderbetreu-
ungsgeld-Konto (Grundvariante 
und fl exible Variante) oder 
dem einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgeld. Beim 
Kinderbetreuungsgeld-Konto sind 
bei Bezug durch einen Elternteil 
bis zu 12.366 Euro möglich, bei 
Bezug durch beide Elternteile 
bis zu 15.449 Euro. Das ein-
kommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld beträgt 80 % des 
(fi ktiven) Wochengeldes, max. 
2.000 Euro pro Monat. Der Fa-
milienzeitbonus gebührt in Höhe 
von 22,60 Euro täglich, wenn der 
Vater ununterbrochen 28-31 Tage 
innerhalb eines Zeitraumes von 
91 Tagen ab der Geburt seine 
Erwerbstätigkeit unterbricht. 

FÜR ELTERN

 AK SOZIALRECHT

RUNDUM INFORMIERT 
Die AK Sozialrechtsprofi s helfen 
unter 0800/22 55 22 – 1616
oder schicken Sie Ihre Frage per 
eMail an sozialpolitik@ak-tirol.
com. Hier können Sie auch den 
kostenlosen AK Folder „Sozial-
rechtliche Bestimmungen 2022“
anfordern.
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Der Sozialstaat 
schützt vor Armut

Frauenpensionsalter steigt

D ie Pensionsversicherung 
hat die Aufgabe, für die 
Versicherungsfälle des 
Alters, der geminderten 

Arbeitsfähigkeit und des Todes 
Vorsorge zu treffen. Für jeden 
dieser Versicherungsfälle sind 
entsprechende Leistungen (Pen-
sionen) vorgesehen. Damit ein 
Leistungsanspruch entsteht, muss 
nicht nur ein Antrag gestellt wer-
den, sondern es müssen auch die 
zum maßgeblichen Stichtag ge-
forderten Anspruchsvorausset-
zungen für die jeweilige Leistung 
(beantragte Pension) vorliegen, 
z. B. bestimmtes Alter, bestimmte 
Anzahl von Versicherungsmona-
ten, gesundheitliche Beschwerden 
usw. Beim Stichtag handelt es sich 
immer um einen Monatsersten. 
Erfolgt die Antragstellung an 
einem Monatsersten, so ist dieser 
der Stichtag, ansonsten der dem 
Zeitpunkt der Antragstellung fol-
gende Monatserste.

Frauenpension. Alle Leistungen 
unterliegen einer stetigen Anpas-
sung. Eine davon betrifft die 
Angleichung des Regelpensi-
onsalters für Frauen an das der 
Männer.

Für die Zuerkennung einer 
Alterspension zum Regelpen-
sionsalter ist neben den not-
wendigen Versicherungszeiten 
auch das Erreichen des Re-
gelpensionsalters erforderlich. 
Derzeit ist das Regelpensions-
alter von Männern und Frauen 
nach den Bestimmungen im 
ASVG noch unterschiedlich: 
Männer erreichen es aktuell 
mit Vollendung des 65. Le-
bensjahres, Frauen mit Vollen-
dung des 60. Lebensjahres.

Beginnend mit dem Jahr 
2024 kommt es aber zu ei-
ner maßgeblichen Änderung: 
Das Regelpensionsalter der 

Die Sozialausgaben sind im 
Krisenjahr 2020 angestiegen. 

Der vergleichsweise hohe Anstieg der 
Sozialquote um 4,7 Prozentpunkte 
ist jedoch zum überwiegenden Teil 
auf Kriseneffekte und Maßnahmen 
für den Arbeitsmarkt zurückzuführen, 
stellt das Momentum-Institut fest. 60 
Prozent des Anstiegs resultieren aus
Arbeitsmarktmaßnahmen wie Kurzar-
beit, Arbeitslosengeld oder Unter-
stützungsleistungen für Selbständige. 
Die hohe Sozialquote 2020 zeigt, 
wie unser Sozialstaat hunderttausen-
de Menschen in Österreich auch in 
Krisenzeiten schützt.

Klassische Sozialleistungen wie 
Familienbeihilfe, Wohnbeihilfen, 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 
Studienbeihilfen etc. bewahren etwa 
850.000 Menschen aller Alters-
gruppen vor Armut, wie aus Daten 
der Statistik Austria hervorgeht. 
Darunter fallen 257.000 Kinder 
und 589.000 Erwachsene. Sind es 
vor Sozialleistungen 2,1 Millionen 
Armutsgefährdete, verringert sich die 
Zahl durch Sozialleistungen auf 1,2 
Millionen Menschen. Somit wird die 
Zahl der Armutsgefährdeten um über 
40 Prozent reduziert.

Trotz erfolgreicher Armutsreduktion 
durch den Sozialstaat ist Armut in 
Österreich immer noch kein Ausnah-
mefall. So gelten allein in Tirol über 
100.000 Personen als arm bzw. 
armutsgefährdet. 

Hohe Sozialausgaben in Krisen-
zeiten sind zuallererst ein Indiz für 
ein funktionierendes Sozialsystem. 
„Der Sozialstaat wirkt und muss 
weiter ausgebaut werden. Allen 
Bestrebungen der letzten Jahre, 
den Sozialstaat zu schwächen oder 
auszuhöhlen, sind eine klare Absage 
zu erteilen, gerade angesichts sol-
cher Zahlen“, so AK Präsident Erwin 
Zangerl. Auch er spricht sich dafür 
aus, der Armutsbekämpfung mehr
politisches Gewicht beizumessen 
und Sozialleistungen so auszubau-
en, dass alle Armutsgefährdeten in 
Österreich erreicht werden. 

M it Beginn des Jahres 
2022 kommt es im Be-
reich der Pensionsver-
sicherung zu einigen 

maßgeblichen (spürbaren) Ände-
rungen.

Abschlagsfreiheit fällt
Mit 31.12.2021 traten die Be-
stimmungen betreffend die Mög-
lichkeit, vor Erreichen des Regel-
pensionsalters abschlagsfrei eine 
Pension in Anspruch nehmen 
zu können, wieder außer Kraft, 
wenngleich mit einer Wahrungs-
bestimmung festgelegt wurde, 
dass alle Personen, die bis zum 
31.12.2021 die Voraussetzungen 

für die Abschlagsfreiheit erfüllt 
haben, auch weiterhin vor Er-
reichen des Regelpensionsalters 
abschlagsfrei in Pension gehen 
können.

NEU: Frühstarterbonus
Im Gegenzug wurde ab dem Jahr 
2022 der Frühstarterbonus einge-
führt. Diesen erhalten Personen, 
wenn sie ab Stichtag 01.01.2022 
in Pension gehen, zwischen dem 
15. und 20. Lebensjahr gear-
beitet und in diesem Zeitraum 
mindestens 12 Beitragsmonate 
auf Grund einer Erwerbstätig-
keit in der Pensionsversicherung 
und zusätzlich (weiters) auf das 

ganze Arbeitsleben verteilt min-
destens 300 Beitragsmonate auf 
Grund einer Erwerbstätigkeit 
erworben haben. Der Frühstar-
terbonus beträgt pro relevantem 
Monat 1 Euro. Maximal können 
dadurch 60 Euro erreicht werden. 
Der Bonus wird bei Zuerken-
nung der Pension berechnet und 
mit dieser zukünftig aufgewer-
tet. Er wird allerdings dann nicht 
gewährt, wenn eine Pension vor 
Erreichung des Regelpensions-
alters abschlagsfrei in Anspruch 
genommen wird.

Aliqoute Anpassung
Ab dem Jahr 2022 erfolgte die 

erstmalige Pensionsanpassung 
zukünftig aliquot. Das bedeutet 
für Personen, die im Jahr 2021 in 
Pension gegangen sind, dass die 
erste Pensionserhöhung, je nach 
Stichtag, nur mit einem fest-
gelegten Prozentsatz des anzu-
wendenden Erhöhungsbetrages 
erfolgt. 

Bei einem Pensionsbeginn mit 
1.1.2021 wird die Pension mit 
1.1.2022 im vollen Ausmaß, bei 
einem Pensionsbeginn im Febru-
ar 2021 im Ausmaß von 90 % 
usw. erhöht. Bei Pensionsbeginn 
mit 1.11.2021 und 1.12.2021 er-
folgt die erstmalige Pensionser-
höhung mit 1.1.2023.

Viel Neues im Pensionsrecht

SOZIALAUSGABEN
FACTS

Frauen wird schrittweise an jenes 
der Männer angeglichen (siehe 
Grafi k). Ausschlaggebend dafür 
war ein Bundesverfassungsgesetz 
aus dem Jahr 1992, in dem festge-
schrieben wurde, dass beginnend 
mit 1. Jänner 2024 für weibliche 
Versicherte die Altersgrenze für 
die Alterspension jährlich bis 
2033 mit 1. Jänner um 6 Monate 
zu erhöhen ist.
Das gilt:
•  Für Frauen, die bis zum 1. De-

zember 1963 geborenen sind, 
bleibt das Alter für die Inan-
spruchnahme der Alterspension 
beim 60. Lebensjahr. Dies aller-
dings nur, wenn die Pension bis 
zum 1. Dezember 2023 in An-
spruch genommen wird.

•  Ab einem Stichtag im Jahr 2024 
erhöht sich das Regelpensionsal-
ter um 6 Monate (siehe Grafi k).

•  Frauen, die ab 2. Juni 1968 ge-
boren sind, haben ein Regelpen-
sionsalter von 65 Jahren.

Gut zu wissen. Trotz der schritt-
weisen Anhebung des Regelpensi-

onsalters können Frauen nach 
wie vor auch früher einen 
Pensionsantrag (z. B. für Kor-
ridorpension, Langzeitversi-
chertenregelung) einbringen, 
sofern die jeweiligen Voraus-
setzungen erfüllt werden.

Die Expertinnen und Experten 
der Sozialpolitischen Abtei-
lung der AK Tirol helfen unter 
0800/22 55 22 – 1616.

Pension. Von Wegfall der Abschlagsfreiheit über den Frühstarterbonus bis hin zur 
aliquoten Pensionsanpassung: 2022 bringt im Pensionsrecht zahlreiche Änderungen.

Länger arbeiten. Ab 2024 wird das Regelpensionsalter für Frauen schrittweise an jenes 
der Männer angeglichen: Frauen, die bis zum 1. Dezember 1963 geboren sind, können 
noch mit 60 in Pension gehen, alle ab 2. Juni 1968 geborenen müssen bis 65 arbeiten. 

Kein Grund zur Freude. Das Regelpensionsalter für Frauen wird angehoben.

Altersteilzeit
und Teilpension

Die Altersteilzeit ermöglicht 
es, gleitend in die Pension zu 

wechseln, indem die Arbeitszeit um 
40 bis 60 Prozent reduziert wird. Wer 
sich dafür entscheidet, verliert weder 
Pensionsbezüge noch Ansprüche aus 
der Kranken- und der Arbeitslosenver-
sicherung. Die AK Borschüre „Alters-
teilzeit und Teilpension“ zeigt, welche 
Voraussetzungen dafür gelten, welche 
Vor- und Nachteile die Regelung 
bringt und wo der Unterschied zur 
Teilpension liegt. Auch konkrete Fra-
gen rund um die Altersteilzeit werden 
beantwortet: Etwa, ob ein Arbeitneh-
mer in der Altersteilzeit gekündigt 
werden kann oder was passiert, wenn 
er zu viel arbeitet.

Broschüre kostenlos anfordern 
unter 0800/22 55 22 – 1430 oder 
herunterladen auf www.ak-tirol.com

AK BROSCHÜRE

GEBURTSDATUM
bis 1.12.1963
2.12.1963 bis 1.6.1964
2.6.1964 bis 1.12.1964
2.12.1964 bis 1.6.1965
2.6.1965 bis 1.12.1965
2.12.1965 bis 1.6.1966
2.6.1966 bis 1.12.1966
2.12.1966 bis 1.6.1967
2.6.1967 bis 1.12.1967
2.12.1967 bis 1.6.1968
ab 2.6.1968

PENSIONSALTER
60,0 
60,5 
61,0 
61,5 
62,0 
62,5 
63,0 
63,5
64,0
64,5
65,0

PENSIONSANTRITT
bis 1.12.2023
1.6.2024 bis 1.12.2024
1.7.2025 bis 1.12.2025
1.6.2026 bis 1.12.2026
1.7.2027 bis 1.12.2027
1.6.2028 bis 1.12.2028
1.7.2029 bis 1.12.2029
1.6.2030 bis 1.12.2030
1.7.2031 bis 1.12.2031
1.6.2032 bis 1.12.2032
ab 1.7.2033

Anhebung des Regelpensionsalters für Frauen bis 2033

Das gilt: Das Regelpensionsal-
ter ist für Männer 65 Jahre, für 
Frauen 60 Jahre. Für Frauen 
wird das Antrittsalter stufenwei-
se angehoben. Alle Frauen, die 
ab 2. Juni 1968 auf die Welt 
gekommen sind, müssen bereits 
bis 65 Jahre arbeiten. 
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www.bfi.tirol

Aktuelle Seminare

Kostenlose Einstufung 
in Italienisch, Englisch 

und Spanisch
Ab 2. Februar 2022 

Lernbegleitung 
in den Semesterferien

Start am 14. Februar 2022

ECDL Europäischer Computer 
Führerschein Standard 
Start am 14. Februar 2022

Berufsreifeprüfung 
Tagesvariante 

Start am 21. Februar 2022

Elementarpädagogik - 
Leitung im Spannungsfeld 

(Onlinekurs)
Start am 23. Februar 2022 

Case Management - 
Diplomlehrgang 

(Blended Learning) 
Start am 24. Februar 2022

Fortbildung 
für E-Trainer_innen
Start am 8. März 2022 

Elektrotechnische Unter-
weisung für fächer-

übergreifende Tätigkeiten
Start am 25. April 2022

OFFEN GESAGT Nr. 146, Jänner 2022
14

Glücklicherweise hat 
sich die Situation 

am Arbeitsmarkt ent-
gegen vielen Befürch-
tungen im letzten Jahr 

schnell entspannt. In 
absoluten Zahlen waren 

zum Jahresende sogar weni-
ger Menschen in Tirol arbeitslos als im De-
zember 2019, manche Politiker reden bereits 
wieder von Vollbeschäftigung. Aber solange es 
nicht mehr Stellenangebote als Arbeitsuchende 
gibt, sollte niemand von einer Vollbeschäftigung 
sprechen. Denn im Dezember 2021 waren 
knapp 17.000 Menschen in Tirol arbeitslos 
und hinter jeder einzelnen Zahl steckt ein per-
sönliches Schicksal. Insbesondere im Bereich 
der Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit stehen 
wir vor großen Herausforderungen. Für ältere 
Menschen wird der Wiedereinstieg ins Arbeits-
leben immer schwieriger, ein umfassendes 
Schulungsangebot sowie fi nanzielle Anreize für 
den Dienstgeber könnten hier Abhilfe schaffen. 
Wir müssen auch wieder mehr junge Men-
schen dazu motivieren, eine Lehrausbildung 
abzuschließen. Das würde sich positiv auf die 
Jugendarbeitslosigkeit und auf den Fachkräf-
temangel auswirken. Es gibt jedenfalls auch im 
neuen Jahr sehr viel zu tun!

Ursachen genau unter 
die Lupe nehmen

Die Opfer des 
eigenen Erfolges

Es gibt viel zu 
tun im neuen Jahr

absoluten Zahlen waren 

Liste Erwin Zangerl, AAB-FCG Grüne in der AKFPÖ

Patrick Haslwanter, Fraktionsvorsitzender

AK FRAKTIONEN ZUM THEMA

Förderprinzip mit der 
Gießkanne ist zu wenig
Sozialdemokratische  
GewerkschafterInnen, FSG

Arbeitsmarkt: alles in Ordnung oder 5 vor 12?

Die Nachfrage nach 
Arbeitskräften hat in 

Tirol eindeutig zugenom-
men. Die Zahl der offenen 
Stellen ist im Dezember 

2021 gegenüber dem Vor-
krisenniveau vom Dezember 

2019 um fast zwei Drittel ge-
stiegen. Es ist auch keine Frage, dass der laufende 
Betrieb und die wirtschaftliche Entwicklung vieler 
Tiroler Unternehmen dadurch zum Teil massiv be-
hindert werden. Es ist also im allgemeinen Interes-
se, die Situation am Arbeitsmarkt zu verbessern. 
Wichtig ist es aber, die Ursachen genau unter die 
Lupe zu nehmen. Es muss eine Unterscheidung 
zwischen einem tatsächlichen Fachkräftemangel 
und Rekrutierungsschwierigkeiten beim Finden von 
Arbeitskräften gemacht werden. In Tirol ist beides 
zu sehen. Deshalb muss auch überlegt werden, 
warum es für viele Jobs zwar genügend Menschen 
mit den notwendigen Qualifi kationen gibt, diese 
die angebotene Arbeit aber nicht (mehr) anneh-
men wollen. Die Antwort liegt in dem, was die AK 
seit Jahren aufzeigt: in den Arbeitsbedingungen, 
dem Verdienst, den Arbeitszeiten, dem Einhalten 
des Arbeitsrechts und dem respektvollen Umgang 
miteinander. Das sind die Grundlagen, die passen 
müssen, denn sonst werden wir von einem Not-
stand in den anderen fallen. 

Letztendlich sind 
wir Opfer unseres 

eigenen Erfolges. Die 
Wirtschaft wächst, die 
Pandemie hat viele 

zusätzliche Milliarden 
ins System gepumpt. 

Staatliche Förderpro-
gramme und die niedrigen Zinsen verursachen 
die gewünschten Investitionen. Es fehlen aber 
plötzlich nicht nur die Rohstoffe, sondern auch 
die Menschen und händeringend werden 
qualifi zierte und motivierte Arbeitskräfte gesucht. 
Gleichzeitig steigt bei diesen der Wunsch nach 
Teilzeitbeschäftigung, persönlicher Sinnerfüllung 
in der Arbeit und die Arbeitsbedingungen sollen 
möglichst mit den eigenen Verpfl ichtungen und 
Freizeitaktivitäten vereinbar sein. Bildungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen, Ausbau der Kinder-
betreuungsplätze, fi nanzielle Anreize, aber auch 
Druck und die Öffnung des Arbeitsmarktes 
werden sicher einiges an Entspannung bringen. 
Müssen wir aber immer so weiterwachsen? 
Unser Konsumverhalten und unsere Lebenswei-
se heizen die Welt auf und fordern immer mehr 
direkte und indirekte Opfer. Jetzt fehlt auch noch 
das Personal dazu. Es ist Zeit umzudenken und 
umzulenken. Weg von immer mehr und mehr zu 
mehr Qualität, aber auch mehr Bescheidenheit!  

ins System gepumpt. 

Erwin Zangerl, AK Präsident Helmut Deutinger, Fraktionsvorsitzender

krisenniveau vom Dezember 

Der Fachkräftemangel 
existiert in vielen Tiroler 

Unternehmungen. Ein 
Grund ist, dass seit 40 
Jahren die Zahl der Ju-
gendlichen abnimmt, das 

bedeutet wiederum weniger 
Fachkräfte von morgen. Dass 

sich das irgendwann nicht mehr ausgehen kann, ist 
keine Raketenwissenschaft. Aufwertung der Lehre, 
Verbesserung der Berufsorientierung in der Pfl icht-
schule, bessere Verdienst- und Aufstiegsmöglich-
keiten u.v.m. – diese Konzepte liegen seit Jahren 
auf dem Tisch. Es wäre notwendig, dass all dies 
auch tatsächlich umgesetzt wird. Auch im Bereich 
Umqualifi zierungen braucht es fl ächendeckende, 
leistbare sowie zielgruppenorientierte Angebote. 
Man kann von keinem Menschen verlangen, eine 
Umschulung oder Weiterbildung in Anspruch zu 
nehmen, wenn sich das Einkommen während 
der Ausbildung am Existenzminium befi ndet! Ein 
einmalig in Anspruch zu nehmender Ausbildungs-
scheck für jeden Beschäftigten, kombiniert mit 
einer stabilen fi nanziellen Absicherung - analog 
eines Erwerbseinkommens - während der Ausbil-
dung, wäre ein erster Schritt. Abwarten, verwalten, 
die Förder-Gießkanne anwerfen und gleichzeitig die 
Arbeitsbedingungen substanziell nicht verbessern, 
ist eindeutig zu wenig!

Bernhard Höfl er, Fraktionsvorsitzender

Angebote der AK Werkstatt

In den Workshops liegt der Fokus 
auf Finanzen und Verhalten im 
Web: Spannend werden nicht nur 
der Umgang mit Geld, Konsum und 
Selbstkontrolle präsentiert, sondern 
auch die Gefahren, die im Internet 
lauern. 

Bewerbungstrainings geben eine 
solide Basis für den Einstieg ins 
Arbeitsleben.

In den Planspielen befassen sich 
die Teilnehmer:innen mit Wirtschaft

und Nachhaltigkeit: Durch Aus-
probieren erfahren sie die Konse-
quenzen ihrer Entscheidung und 
können die Vernetzungen nachvoll-
ziehen. Beim Planspiel Demokratie
lernen sie mehr zu Parlament, 
Regierung, Rechten und Pfl ichten 
in einer Demokratie kennen.

Im Lernort Bibliothek stehen u. a. 
Bilderbuchkino, Vorbereitungen auf 
Referate, Trainings zu Vorwissen-
schaftlichem Arbeiten und Biblio-
theksrecherchen am Programm. 

Außerdem werden auch 
AK Vorträge zu vielen 
verschiedenen Themen 
aus dem Arbeits- und 
Konsumentenrecht 
angeboten, einige 
davon auch in den AK 
Bezirkskammern: von der 
EU und wie sie funktioniert 
über Tipps für die Lehrab-
schlussprüfung bis hin zu 
Infos zu Lehre, Pfl ichtprak-
tikum, Arbeits- und Konsu-
mentenrecht u.v.m.

O b Bibliotheks-Recher-
che, ökonomische Expe-
rimente oder Workshops 
zu demokratischen Wer-

ten: Es ist ein breites Angebot 
zum Lernen, Staunen und Arbei-
ten, das Kinder- und Schülergrup-
pen in der AK Werkstatt erwartet.

Interaktiv. Die AK Werkstatt 
versteht sich als Ergänzung zum 
Schulunterricht, über die wich-
tige Inhalte zu Arbeits- und Wirt-
schaftswelt vermittelt werden – 

abwechslungsreich, altersgerecht, 
interaktiv und auf hohem Niveau. 
Ein multimedialer Veranstaltungs-
raum im Foyer der AK Tirol in 
Innsbruck bietet moderne Mög-
lichkeiten fürs gemeinsame Ler-
nen und Arbeiten und soll für Bil-
dung und den Erwerb von Wissen 
begeistern.

Profi tieren können davon Kin-
dergartenkinder sowie Schüle-
rinnen und Schüler aller Schul-
typen aus ganz Tirol. Allein 2019 
nutzten mehr als 11.000 Kinder 

und Jugendliche die Angebote. 
Corona und die damit einherge-
henden Maßnahmen wirkten sich 
zwar auch auf die AK Werk-
statt aus, was sich auch 
in vorübergehend nied-
rigeren Teilnahmezahlen 
widerspiegelte, aller-
dings beschleunigte die 
Pandemie den Weg der 
Digitalisierung und meh-
rere Präsenzformate kön-
nen nun auch über Distance 
Learning angeboten werden.

Info & Anmeldung. Kindergär-
ten und Schulen aus ganz Tirol 

können Gruppen für die AK 
Werkstatt anmelden 

unter Tel. 0800/22 55 
22 – 1515 oder per 
eMail an ak-werk-
statt@ak-tirol.com 

Die Teilnahme 
ist kostenlos, all-

fällige Fahrtkosten 
werden ersetzt, für 
Verpfl egung wird 

gesorgt.

AK Werkstatt. Modernste Technologien, tolle Projekte rund um Arbeit und Wirtschaft, viel 
Platz für Demokratie: Tirols Kinder und Jugendliche können die vielfältigen Angebote der 

AK Werkstatt kostenlos nützen. Sie stellen eine wertvolle Ergänzung zum Schulunterricht dar.

Lernen und staunen

© lassedesignen/stock.adobe.com
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ZUM VORMERKEN

Ferien-Programm: 
Infos im Februar

Sommerferien, das heißt Sonne, 
Spaß, große Freiheit – und ein 

tolles AK Programm für Kinder und 
Jugendliche: von Sommerschule und 
Workshops bis hin zu Abenteuern im 
Rahmen der belieben AK Ferienak-
tion.

Viele kleine und große Fans fi ebern 
schon den Angeboten für diesen 
Sommer entgegen. Keine Bange: Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren 
(natürlich unter Berücksichtigung der 
Corona-Sicherheitsbestimmungen). 
Mehr dazu erfahren Sie in der 
nächsten Tiroler Arbeiterzeitung, Mitte 
Februar in Ihrem Briefkasten!

Für alle Lehrlinge, die Probleme 
in der Berufsschule haben oder 

vielleicht noch nicht ganz fi t sind für 
eine anstehende Prüfung, hat die 
AK Tirol die richtige Lösung parat: 
mit kostenlosen Gutscheinen für 
acht Einheiten Nachhilfe (zu je 90 
Minuten) in den Fächern Mathe-
matik, Englisch und Angewandte 
Wirtschaftslehre.

Und so einfach gehts:
•   Gutscheine für die Gratis-Nachhilfe 

bei der AK Tirol anfordern unter 
0800/22 55 22 – 1566 oder 
jugend@ak-tirol.com (bitte Namen, 
Adresse und Sozialversicherungs-
nummer angeben).

•   Du erhältst mit der Post Gutscheine 
für acht Einheiten kostenlose Nach-
hilfe zu je 90 Minuten, einlösbar 
während deiner gesamten Lehrzeit.

•   Du entscheidest selbst, wann und 
in welchen Fächern du gerade Hilfe 
brauchst.

•   Du vereinbarst deine Termine je 
nach Bedarf direkt mit einem Nach-
hilfeinstitut in ganz Tirol.

S chule und Lernen haben 
in den Jahren der Pande-
mie eine ganz neue Di-
mension erfahren. Lock-

downs, Homeschooling – oft in 
Kombination mit Homeoffi ce 
der Eltern u.v.m. – stellten Kin-
der und Jugendliche, aber auch 
Lehrpersonen und Eltern vor 
neue, bislang ungeahnte Heraus-
forderungen.

Doch auch in schwierigen 
Zeiten ist die AK Tirol ein starker 
Partner für die Arbeitnehmerfa-
milien – und passt ihr Angebot 
laufend an die aktuelle Situati-
on an. „Die Pandemie darf nicht 
dazu führen, dass Wissenslücken 
entstehen“, betont AK Präsident 
Erwin Zangerl.

Tolle Lernangebote. Deshalb 
bietet die AK Tirol in Zusam-
menarbeit mit ihrem Bildungs-
partner, dem BFI Tirol, ab sofort 
wieder in ganz Tirol professio-

nelle Lernbegleitung für Jugend-
liche ab der 5. Schulstufe an! 
So können sie am Ball bleiben, 
entweder bei der Lernbegleitung 
während des Schuljahres paral-
lel zum Unterricht oder bei der 
Lernbegleitung in den Semester-
ferien. 

Dank der fi nanziellen Unter-
stützung durch die AK Tirol ist 
die Teilnahme an den Lernbe-
gleitungskursen für die Schüle-
rinnen und Schüler auch heuer 
wieder kostenlos.

Kursorte. Alle Kurse fi nden am 
BFI in Innsbruck sowie in den 
BFI-Bezirksstellen in Imst, Lan-
deck, Reutte, Schwaz, Kitzbü-
hel, Kufstein und Lienz statt.

Info & Kontakt. Gleich anmel-
den und Platz sichern beim BFI 
Tirol unter der Telefonnummer 
0512/59 6 60 oder per eMail an 
lernbegleitung@bfi -tirol.at

Tirolweit. Die AK Tirol unterstützt die Arbeitnehmerfamilien mit kostenloser 
Lernbegleitung für Kinder und Jugendliche ab der 5. Schulstufe: mit Kursen einmal 
wöchentlich parallel zum Unterricht und in den Semesterferien. Gleich anmelden!
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Auslandsprojekte
Die AK Rückenwind-Angebote werden Interessen junger 
Menschen gerecht und unterstützen bei Orientierung, 
Auszeit oder beim Kennenlernen neuer Berufsfelder.
„Bootsprojekt“ in Cornwall: Von 4. März bis 2. April wird 
ein Fischerboot restauriert und ihr erhaltet Einblicke in 
nachhaltigen Fischfang.
„Fotografi e und Nachhaltigkeit“ in Cornwall: Von 4. März 
bis 2. April gestaltet ihr eine Fotoreportage über eine klei-
ne Gemeinde und gemeinsam werden Strände gereinigt. 
„Sustainability Project VII“ in Cawsand: Von 2. bis 30. 
April wird ein Gemeinschaftsgarten gepfl egt, umliegende 
Strände werden gereinigt und es gibt Einblicke in weitere 
Nachhaltigkeitsthemen.

FutureLab in Innsbruck
Jugendliche ab 15 können mit FutureLab-Projekten in 
Innsbruck Computerkenntnisse erweitern, einen Grafi k-De-
sign-Workshop besuchen oder Gartendesign am Weltacker 
und nachhaltige Konzepte realisieren!

Die Teilnahme ist kostenlos. Die 
Rückenwind-Projekte fi nden im 
Rahmen des Europäischen Solida-
ritätskorps statt, werden in 
Kooperation mit dem Verein 
CUBIC durchgeführt und von 
EU und AK Tirol fi nanziert. 
Es gelten ortsübliche Corona-
Vorgaben!

Die Teilnahme ist kostenlos. Die 
Rückenwind-Projekte fi nden im 
Rahmen des Europäischen Solida-

CUBIC durchgeführt und von 

Es gelten ortsübliche Corona-

Abenteuer Rückenwind: Gutes für die Erde tun und fürs Leben lernen

Steig ein beim 
Zoom-Meeting!

Am Mittwoch, 9. Februar, und am Mittwoch, 23. Februar, 
fi ndet jeweils ab 11 Uhr ein Online-Rückenwind-Meeting 

per Zoom statt. Einfach QR-Code scannen oder einsteigen 
unter https://zoom.us/j/94037662631

Infos & Kontakt:
Alle weiteren Infos gibts 
auf rueckenwind.ak-tirol.com 
oder unter der Nummer
0800/22 55 22 – 1217. 

© deagreez/stock.adobe.com

BILDUNG & J& J& UGEND

AK Lernbegleitung
für deinen Schulerfolg!

KOSTENLOS

Die bewährten Ferien-Inten-
sivkurse vor dem Start ins 

Sommersemester unterstützen 
Schülerinnen und Schüler gezielt 
beim Aufholen versäumter 
Stoffgebiete und ermöglichen die 
Bearbeitung schwieriger fach-
licher Problemstellungen.

Vom Mo. 14. Februar bis Do. 
17. Februar werden in Klein-
gruppen täglich 2,5 Stunden pro 
Fach unterrichtet. Ein oder zwei 
Fächer können gebucht werden. 
Der Unterricht fi ndet von 8.30 
bis 11 Uhr und / oder von 11 
bis 13.30 Uhr statt. Angeboten 
werden die Fächer Deutsch, 
Englisch, Mathematik und 
Rechnungswesen (weitere Fächer 
wie Italienisch, Französisch und 
Latein sind auf Anfrage möglich).

Anmeldeschluss ist am 31. Jänner.

Auch heuer können sich 
Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen der Lernbegleitung von 
AK Tirol und BFI parallel zum Un-
terricht gezielt auf Schularbeiten 
und Tests vorbereiten.

Angeboten werden die Fächer 
Deutsch, Englisch, Mathematik 
(weitere Fächer wie Italienisch, 
Französisch, Latein und Rech-
nungswesen sind auf Anfrage 
möglich). Der Unterricht fi ndet in 
Kleingruppen an jeweils einem 
bestimmten Wochentag pro Fach 
statt, dabei können die Schüle-
rinnen und Schüler jeweils von 
14 bis 17 Uhr den Stoff üben. 
Auf Wunsch können auch zwei 
Fächer an zwei verschiedenen 
Wochentagen gebucht werden.

Anmeldeschluss für die Kurse
im März ist am 28. Februar.

Lernbegleitung in 
den Semesterferien

Lernbegleitung während 
des Schuljahres

ZUM ANFORDERN

Gratis-Nachhilfe
für Lehrlinge
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AK Webinare: Anmelden!
Online. Die AK Tirol steht ihren 350.000 Mitgliedern auch im neuen Jahr mit 

einem umfangreichen Beratungs- und Serviceangebot zur Seite. Dazu zählen ab 
sofort zahlreiche Webinare, an denen jeder bequem von zuhause aus teilnehmen kann.

Am Dienstag, 8. Februar, von 9 
bis 11.30 Uhr heißt es wieder 

„Baby an Bord“ mit wichtigen Infos 
für werdende Eltern. Eine Hebamme 
und eine Psychologin stehen bei 
diesem Termin für alle Fragen rund 
um Schwangerschaft und Geburt 
zur Verfügung und AK Expertin Dr. 
Lisa Fleißner beantwortet arbeits- 
und sozialrechtliche Fragen von 
Karenz über Papamonat bis hin zu 
Wochengeld und Familienzeitbonus.

Am Dienstag, 22. Februar, ab 
19 Uhr gibt es „Tipps zum 

Steuerausgleich“. Denn mit der 
Arbeitnehmerveranlagung können 
Beschäftigte ihre zuviel bezahlte 
Steuer vom Finanzamt zurückholen. 
Das macht aber nur jeder dritte 
Steuerzahler. Eine AK Expertin und 
ein AK Experte klären auch auf über 
Absetzmöglichkeiten und geben 
praktische Tipps, mit denen der 
Steuerausgleich ganz sicher klappt.

Am Mittwoch, 23. Februar, ab 19 
Uhr erfahren Interessierte „Alles 

zu Gesundheitsberufen“. Exper-
tinnen und Experten informieren 
unter anderem über Pfl ege(fach)-
assistenz, Dipl. Gesundheits- und 
Krankenpfl ege, Dipl. Sozialbetreu-
ungsberufe sowie Bachelorstudien 
wie Biomedizinische Analytik, 
Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, 
Physiotherapie, Radiologietechnolo-
gie oder Hebamme. 

PIPPO POLLINA

Der in Zürich lebende italie-
nische Cantautore wird auf 
seinem neuen Album von 
bekannten Musikern unterstützt. 
14 Lieder erzählen von der Kraft 
der Musik, von Träumen, Lei-
denschaft und Enttäuschungen. 
Pippo Pollina gastiert übrigens 
gemeinsam mit Konstantin We-
cker am 12. Mai in Imst. 

FAMILIE LÄSSIG
„Eine heile Welt!“

Die inzwischen in Österreich 
schon berühmte – aus einer 
Benefi zaktion entstandene – 
All-Star-Band Familie Lässig 
sind Manuel Rubey, Clara Luzia, 
Cathi Priemer, Gerald Votava und 
Günther Paal alias Gunkl. Auch 
das zweite Album ist wieder eine 
bunte Mischung aus Schlager, 
Punk, Kitsch und Poesie.

THE WEEKND
„Dawn FM”

Der kanadische Popstar hat 
ganz spontan am 7. Jänner sein 
aktuelles Album „Dawn FM“ 
veröffentlicht. Kritiker beschrei-
ben The Weeknd als verkiffte 
Kreuzung aus Michael Jackson 
und Justin Bieber. Die 16 neuen 
Lieder nach alten 80er Rezep-
ten bezeichnet der Künstler als 
notwendige Frohbotschaft an 
seine Fans.

SCHEIBE GEWINNEN
Schreib uns, 

welches dieser Alben 
bei dir laufen soll, 
und gewinn eine 

Scheibe des Monats! 
eMail an gewinn@ak-tirol.com 
genügt, Name, Adresse und Telefon-
nummer nicht vergessen!*

Für verwöhnte

OHREN
Scheiben zum 
GEWINNEN
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UMI/Republic Records

Asinella Records

Jazzhouse Records

Achtung, begrenzte Teilneh-
merzahl! Deshalb am besten 

gleich unter www.ak-tirol.com
anmelden und Platz sichern. Der 
Link zum Webinar wird rechtzeitig 
zugeschickt. Auf der Website fi nden 
Sie außerdem weitere Termine und 
Infos zu den jeweiligen Angeboten. 
Bei Fragen wenden Sie sich an das 
AK Team unter 0800/22 55 22 − 
1300 oder per eMail an veranstal-
tung@ak-tirol.com

© Andrey Popov/stock.adobe.com

ACHTUNG: 

Vorträge und 

Informationen von 

den AK Experten gibt 

es jetzt bequem nach 

Hause via Webinar. 

Gleich anmelden 

und Service 

nutzen!
„Canzoni segrete“

GEWINNEN MIT DER AZ

* Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, 
eMail, Telefonnummer) werden von der AK Tirol aus-
schließlich für die Teilnahme und Abwicklung des jewei-
ligen Gewinnspiels verwendet und nach der Auslosung 
oder Ausspielung gelöscht. Ausführliche Informationen 
gemäß der DSGVO fi nden Sie unter https://tirol.arbei-
terkammer.at/Datenschutz_(DSGVO).html.

Mitmachen & gewinnen.
Wer eine Tonie-Box plus Tonie-Figur 
gewinnen will, mailt an gewinn@ak-tirol.
com, schickt ein Fax an 0512/5340 
– 1290 oder schreibt an AK Tirol, 
Maximilianstraße 7, 6020  Innsbruck, 
Stichwort: „Tonie“ . Einsendeschluss ist 
am 11. Februar 2022. Name, Adresse 
und Telefonnummer nicht vergessen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
keine Barablöse möglich.

HÖR-VERGNÜGEN FÜR JUNG UND ALT

Was früher die Hörspielkassette 
war, ist heute die Tonie-Box. 

Bei diesem neuen System werden 
Audio-Dateien in den Katego-
rien Hörspiel, Musik oder Wissen 
elektronisch auf kleine Figuren, 
sogenannte Tonies, gespeichert, 
die magnetisch auf der Tonie-Box 
angebracht werden können. Sobald 
die Tonie-Figur auf der Box steht, 
startet auch schon das magische 
Hörabenteuer. Von „101 Dalmatiner“

über „Der kleine Prinz“ bis 
hin zu „Hui Buh“: Jeder 
„Tonie“ erzählt seine ganz 
eigene Geschichte. 
Zum Wechseln der 
Geschichten wird 
einfach ein anderer 
„Tonie“ auf die Box 
gestellt und blitzschnell 
kann in ein neues 
Abenteuer einge-
taucht werden. 

Holt euch den Tonie-Spaß!
Als besonderes Highlight 

verlost die AK drei Tonie-
Boxen und dazu je einen 

Tonie, damit der Hörspaß 
gleich starten kann! 
Deshalb mitmachen: 
Schreibt uns unter 
dem Kennwort „Tonie“, 
welche Geschichte 
bei euch im Kinder-
zimmer derzeit beson-

ders beliebt ist (bzw. in 
eurer Kinderzeit beliebt  
war), und schon seid ihr 

bei der Verlosung 
dabei (Details dazu 
siehe rechts).

Alles zu GesundheitsberufenTipps zum Steuerausgleich Gleich anmeldenBaby an Bord
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ANMELDUNG ZU 
ALLEN TERMINEN
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